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1. ERHALTUNGSSATZUNG

§ 1 Erhaltung baulicher Anlagen, Genehmigungspflicht
(1) Der räumliche Geltungsbereich umfasst den histo-
rischen Ortskern von Mainstockheim. Die genaue 
Abgrenzung ist aus dem Lageplan ersichtlich.
(2) Ziel ist der Erhalt der städtebaulichen Eigenart, der 
Struktur und des Ortsbildes von Mainstockheim nach 
Maßgabe des § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB. Im Gel-
tungsbereich dieser Satzung bedürfen der Rückbau, die 
Änderung, die Nutzungsänderung sowie die Errichtung 
baulicher Anlagen der Genehmigung.
(3) Zur Erhaltung des Ortsbildes ist die historische 
Stellung der Gebäude zur Straße hin unverändert bei-
zubehalten. Hauptgebäude stehen in der Regel an der 
straßenseitigen Grundstücksgrenze, Neben- und Wirt-
schaftsgebäude stehen seitlich oder im rückwärtigen 
Grund-stücksbereich. Hofanlagen sind in ihrer ursprüng-
lichen Grundstruktur zu erhalten. Die ursprüngliche Auf-
teilung in Hauptgebäude, Nebengebäude und Hof muss 
ablesbar bleiben. Die faktisch vorhandene Baulinie 
(Flucht, in der die Gebäude an der Straße stehen) muss 
erhalten bleiben.
(4) Bei Neubauten ist die Geschlossenheit der Straßen 
und Platzräume zum öffentlichen Raum zu wahren. 
Die faktisch vorhandene Baulinie (Flucht, in der die 
Gebäude an der Straße stehen) muss auch bei Gebäude-
abrissen durch geeignete Ersatzbauten gemäß § 1 Ziffer 
4 Satz 2 und 3 erhalten bzw. wiederhergestellt werden. 
Die vorhandene Parzellenstruktur ist in ihrer Auswirkung 
auf die Baustruktur und das Straßenbild zu erhalten. 
Breite, Tiefe und Höhe der Ersatzbauten müssen sich 
an den vorhandenen Gebäudeabmessungen orientieren, 
damit das Erscheinungsbild der Straße erhalten bleibt.
(5) Vom Genehmigungsvorbehalt ausgenommen sind 
innere Umbauten und Änderungen, die das äußere 
Erscheinungsbild der baulichen Anlagen nicht verän-
dern, soweit es sich nicht um ein Baudenkmal handelt.
(6) Gem. § 172 Abs. 3 Satz 1 BauGB darf bei Rück-
bau, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen 
Anlage die Genehmigung nur versagt werden, wenn 
die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit 
anderen baulichen Anlagen das Ortsbild prägt oder sonst 
von städtebaulicher, historischer oder künstlerischer 
Bedeutung ist.
(7) Gem. § 172 Abs. 3 Satz 2 BauGB darf bei der Errich-
tung baulicher Anlagen die Genehmigung nur versagt 
werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebietes 
durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt 
wird.

Die Erhaltungssatzung dient dem Erhalt der städte-
baulichen Eigenart eines Gebiets aufgrund seiner städ-
tebaulichen Gestalt und wird somit für den besonders 
schützenswerten Teil der Gemeinde Mainstockheim auf-
gestellt.

Für den Bau, die Veränderung oder den Abriss von bau-
lichen Anlagen gibt es im Geltungsbereich der Erhal-
tungssatzung besondere Regelungen. So kann der Ab-
bruch einer baulichen Anlage untersagt werden, wenn 
diese entweder allein oder im Zusammenspiel mit ande-
ren Anlagen das Ortsbild, die Ortsgestalt oder das Land-
schaftsbild prägt, oder wenn die Anlage sonst von städ-
tebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstle-
rischer Bedeutung ist. Die Errichtung einer Anlage darf 
untersagt werden, wenn die Baumaßnahme die städte-
bauliche Gestalt des Gebiets beeinträchtigen würde. 

Sie ist somit ein erweitertes Instrument, mit dem die 
Kommune auf Veränderungen im Ortsbild Einfluss neh-
men kann. Im Unterschied zur Gestaltungssatzung kann 
z.B. der Abbruch eines Gebäudes oder einer ortsbildprä-
genden Anlage verhindert werden. 

§ 2 Zuständigkeit
(1) Gem. § 173 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird die Genehmi-
gung durch die Gemeinde Mainstockheim erteilt. 
(2) Ist eine baurechtliche Genehmigung erforderlich, 
wird die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbe-
hörde im Einvernehmen mit der Gemeinde Mainstock-
heim erteilt (§ 173 Abs. 1 Satz 2 BauGB)
(3) Ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich, 
wird die Genehmigung durch das Landratsamt Kit-
zingen, Untere Denkmalschutzbehörde (Genehmigungs-
behörde) erteilt.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten
(1) Wer innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung 
ohne Genehmigung eine bauliche Anlage ändert oder 
zurückbaut, handelt gem. § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann gem.  
§ 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 30.000 
€ geahndet werden.



GESTALTUNGSSATZUNG

5

2. GESTALTUNGSSATZUNG

2.1 ZIELE DER GESTALTUNGSSATZUNG

§ 1 Generalklausel
(1) Der Erhalt des traditionell gewachsenen Erschei-
nungsbilds der historischen Ortsmitte von Mainstock-
heim ist von hoher kultureller Bedeutung. Bauliche 
Anlagen sind so zu errichten, anzubringen, zu ändern 
und zu erhalten, dass sie sich nach Maßstab, Form, 
Gestaltung, Material und Farbe an dem historischen 
Charakter der Straßen- und Platzräume ausrichten.
Dabei sind im Einzelnen folgende Grundsätze zu beach-
ten:
-- Notwendige Veränderungen müssen sich am 

Bestand orientieren und sich in die umgebende 
Substanz einfügen.

-- Vorhandene Gestaltungsmängel sind im Zuge bau-
licher Maßnahmen im Sinne dieser Satzung zu 
bereinigen.

-- Gebäude mit von der Regel abweichenden Baustilen 
sind entsprechend ihrer stilprägenden Besonder-
heiten zu behandeln bzw. stilgerecht zu verbessern.

-- Neubauten und neue Bauteile sollen als solche zu 
erkennen sein. Neue Bauteile müssen sich dem 
Ganzen harmonisch einfügen und vom Originalbe-
stand unterscheidbar sein.

(2) Unbebaute Flächen im historischen Umfeld sind 
so zu gestalten, dass sie sich in das gewachsene Orts-, 
Straßen- und Landschaftsbild einfügen.
(3) Rechtsgrundlage sind Art. 81 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 
5 der Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, 
BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 5 des 
Gesetzes vom 23.07.2024 (GVBl S. 257) i.V.m. Art. 
23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der 
Verordnung vom 4.06.2024 (GVBl. S. 98).

§ 2 Geltungsbereich
(1) Der räumliche Geltungsbereich umfasst den histo-
rischen Ortskern von Mainstockheim. Die genaue 
Abgrenzung ist aus dem Lageplan ersichtlich.
(2) Der sachliche Geltungsbereich umfasst genehmi-
gungspflichtige, verfahrensfreie und anzeigepflichtige 
Maßnahmen wie die Errichtung, Änderung, Instandset-
zung sowie Beseitigung von baulichen Anlagen oder Tei-
len davon gem. Art 55 und 57 BayBO sowie die Gestal-
tung von privaten Freiflächen sowie Stützmauern und 
Einfriedungen, die Errichtung und Änderung von Werbe-
anlagen sowie die Möblierung des öffentlichen Raums.
(3) Die in einem Bebauungsplan getroffenen örtlichen 
Bauvorschriften haben Vorrang.
(4) Die Bestimmungen des Denkmalschutzes bleiben 
von dieser Satzung unberührt; dies gilt insbesondere für 
die Erlaubnispflicht nach Art. 6 Bayer. Denkmalschutz-
gesetz (BayDSchG) für Baudenkmäler und Art. 7 Bayer. 
Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) für Bodendenkmä-
ler. Insbesondere gelten für Einzeldenkmale i.d. Regel 
höhere Anforderungen an Gestaltung und Detailausfüh-
rung. 

Die Gestaltungssatzung hat, wie die Erhaltungssatzung 
auch, zum Ziel, das städtebauliche und baukulturelle 
Erbe des Ortes Mainstockheim zu erhalten und zu för-
dern. 

Die Satzung soll zur Handlungs- und Rechtssicherheit 
beitragen und das Bauen im Sinne eines qualitätsvollen 
Ortsbildes fördern. Die Satzung soll bauwillige Bürger 
und Architekten beim Bauen im historischen Ortskern 
helfen und das jahrhundertelang gewachsene Ortsbild 
stützen. Veränderungen in Maßstab und Proportion sol-
len verhindert werden und Richtlinien für Fassadenge-
staltung und -gliederung, Materialwahl, Farbgebung 
und Detailgestaltung werden dargelegt. Verfremdungen 
und Überformungen der vorhandenen ortsbildprägenden 
bzw. der historischen Bausubstanz und ortsuntypische 
Gestaltungselemente, die zu einem beliebig austausch-
baren Ortsbild führen können, sollen vermieden werden 
und gutes, dem Ortsbild förderliches Bauen unterstützt 
werden.

Geltungsbereich der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung
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2.2 BISHERIGE PLANUNGEN

Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept 
(ISEK)

In den Jahren 2021/2022 wurde durch das Büro Weg-
ner Stadtplanung, Veitshöchheim, ein Integriertes städ-
tebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für Mainstock-
heim erarbeitet. 

Im ISEK ist der Erhalt und die Sanierung der denkmal-
geschützten und Ortsbildprägenden Bausubstanz im 
Rahmenplan verankert. Die Sanierungsziele sind: 

Thema Ortsbild, Ortsgestalt, Denkmalschutz

-- Erhalt des Ortsbildes und der Bebauungsstruktur

-- Erhalt der ortstypischen geschlossenen Bebauung 
entlang der Hauptstraße und ihrer Seitengassen

-- Sicherung und ggf. Reaktivierung denkmalgeschütz-
ter und ortsbildprägender Bausubstanz

-- Beseitigung städtebaulicher Missstände

Ein Kommunales Förderprogramm und die Aufstel-
lung einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung sind 
als Maßnahme Nr. W1 (Handlungsfeld Wohnen)    
im Projekt- und Maßnahmenkatalog des ISEK enthalten.

Als Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen im 
Rahmen des ISEK wurde im Jahr 2022 das Sanierungs-
gebiet „Ortskern Mainstockheim“ festgesetzt. 

Städtebaulich - Denkmalpflegerische Untersuchung

Maßnahme W2 des ISEK ist die Aufstellung eines  Denk-
malpflegerischen Erhebungsbogens.

Durch Herrn Architekt Klaus Herta, Bamberg, wurde im 
Frühjahr 2024 eine städtebaulich-denkmalpflegerische 
Untersuchung erstellt. In dieser wurden die Denkmal-
werte Mainstockheims erarbeitet, insbesondere wurde 
hier die historische und gegenwärtige Ortsstruktur be-
trachtet und ortsbildprägende Räume und Bauten be-
schrieben. 

Die Bebauungsstruktur Mainstockheims wird in der Un-
tersuchung wie folgt beschrieben: „Typisch für Main-
stockheim als einer wesentlich von Landwirtschaft 
(Ackerbau, Viehzucht sowie Weinbau) geprägten Sied-
lung ist, dass eine Vielzahl der mit Wohnhäusern be-
standenen Parzellen in Hofstruktur ausgeformt sind, d. 
h. aus mehreren Gebäuden unterschiedlicher Funktion 
bestehen. Dabei findet sich hier stark hoftypologische 
Vielfalt, Ausdruck stärkerer Siedlungsverdichtung und 
differenzierter Sozialstruktur. Durch hohe Siedlungsdy-
namik und verdichtete Baustrukturen sind mannigfaltige 
Sonderlösungen zu erkennen.“

Zur Veränderung der historischen Bausubstanz seit 
dem 19. Jahrhundert: „Bedingt durch die zunehmende 
Intensivierung der Landwirtschaft seit dem 19. Jahr-
hundert kam es zu Wandlungen im Bebauungsgefüge. 
So wurden in kleinerem Umfang bestehende landwirt-
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Plan Ortsbild und 
Bausubstanz 
Quelle: Büro Wegner 
Stadtplanung
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LEGENDE

Denkmal
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Historisch bedeutsames 
Grünobjekt

Sonstiges, z.B.
Brücken, Keller etc.

Blickbeziehungen

Einzelblick

Rundumblick

OBJEKTE

Baudenkmale
1 Ebracher Hof, ehem. Amtshof; nördlicher 
 Flügelbau; südlicher Flügelbau; Brunnen-
 einfassung im Hof; von Mauern umgebe-
 ne Gartenanlage mit Balustrade und Frei-
 treppe; Gartenpavillon; Mikwa im Garten; 
 Wandbrunnen im oberen Garten mit Im-
 makulata - Schloßstraße 32, 34+36
 D-6-75-146-25
2 Evang.-luth. Pfarrkirche, Turm, Langhaus,  
 mit Ausstattung; Kirchhof- und Friedhofs-
 mauer mit Tor; (Epitaphien, siehe auch D) - 
 Am Kirchberg 10
 D-6-75-146-2
3 Ehem. Synagoge, heute kath. Gemeinde-
 saal - An der Synagoge 9
 D-6-75-146-20
4 Ehem. Kapelle, jetzt Wohnhaus - 
 Gumbertusgasse 9
 D-6-75-146-24
5 Küsterhaus - Am Kirchberg 8
 D-6-75-146-3
6 Rathaus - Hauptstraße 80
 D-6-75-146-13
7 Torhaus - Hauptstraße 144
 D-6-75-146-23
8 Wohnhaus - Am Kirchberg 2
 D-6-75-146-8
9 Wohnhaus - An der Synagoge 3
 D-6-75-146-26
10 Wohnhaus - Büttnergasse 4+6; Haupt-
 straße 77
 D-6-75-146-1
11 Wohnhaus - Elektrizitätsgasse 5
 D-6-75-146-21
12 Gasthaus - Hauptstraße 79
 D-6-75-146-6
13 Wohnhaus - Hauptstraße 93
 D-6-75-146-17
14 Wohn- und Geschäftshaus -
  Hauptstraße 95
 D-6-75-146-18
15 Gasthaus „Goldener Löwe“ -
 Hauptstraße 113
 D-6-75-146-19
16 Wohnhaus - Mühlweg 6
 D-6-75-146-12
17 Wohnhaus - Mühlweg 8
 D-6-75-146-11
18 Wohnhaus - Mühlweg 9
 D-6-75-146-7
19 Gutshof mit Toreinfahrt - Mühlweg 10
 D-6-75-146-10
20 Wohnhaus - Mühlweg 12
 D-6-75-146-9
21 Wohnhaus mit Nebengebäude; Hoftor -
 Pfarrgasse 4
 D-6-75-146-4

Kleindenkmale/Bildstöcke
A Türsturz - Hauptstraße 83 (abgegangen)
 D-6-75-146-14
B Fenstersturz - Hauptstraße 91
 D-6-75-146-16
C Wappenstein - Obere Brunnengasse 1
 D-6-75-146-22
D Epitaphien in der Friedhofsmauer
 D-6-75-146-2

Ortsbild- und ortsstrukturprägende Gebäude
22 Scheune - Hauptstraße 21/23
23 Wohnhaus - Hauptstraße 25
24 Nebengebäude - Hauptstraße 26
25 Gastwirtschaft - Hauptstraße 30
26 Zweiseithof - Hauptstraße 31
27 Dreiseithof - Hauptstraße 33/35
28 Wohnhaus - Hauptstraße 39
29 Streckhof - Hauptstraße 41 
30 Wohnhaus - Hauptstraße 42
31 Zweiseithof - Hauptstraße 43
32 Wohnhaus - Hauptstraße 46
33 Wohnhaus - Hauptstraße 50
34 Wohnhaus - Hauptstraße 52
35 Wohnhaus - Hauptstraße 53 
36 Zweiseithof - Hauptstraße 55
37 Wohnhaus - Hauptstraße 56
38 Wohnhaus - Hauptstraße 59
39 Zweiseithof - Hauptstraße 60
40 Wohnhaus - Hauptstraße 61
41 Wohnhaus - Hauptstraße 62
42 Einfirsthof - Hauptstraße 63
43 Ehem. Schule - Hauptstraße 66
44 Wohnhaus - Hauptstraße 67
45 Johann-Heinrich-Zang-Haus 
 (ehem. Schule) -  Hauptstraße 68
46 Wohnhaus - Hauptstraße 82
47 Wohnhaus - Hauptstraße 86
48 Wohnhaus - Hauptstraße 88
49 Scheune - Hauptstraße 89
50 Wohnhaus - Hauptstraße 90
51 Wohnhaus - Hauptstraße 91
52 Hausgruppe - Hauptstraße 92
53 Wohnhaus - Hauptstraße 94
54 Nebengebäude - Hauptstraße 96
55 Scheune - Hauptstraße 97
56 Wohnhaus - Hauptstraße 98
57 Wohnhaus - Hauptstraße 99
58 Wohnhaus - Hauptstraße 101
59 Wohnhaus - Hauptstraße 105
60 Zweiseithof - Hauptstraße 106
61 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Hauptstraße 107
62 Wohnhaus - Hauptstraße 108
63 Wohnhaus - Hauptstraße 109
64 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Hauptstraße 110
65 Wohnhaus - Hauptstraße 115
66 Wohnhaus - Hauptstraße 116

67 Nebengebäude - Hauptstraße 119
68 Wohnhaus - Hauptstraße 121
Ortsbild- und ortsstruktur-
prägende Gebäude (Fortsetzung)
69 Wohnhaus - Hauptstraße 123
70 Wohnhaus - Hauptstraße 124
71 Wohnhaus - Hauptstraße 130
72 Nebengebäude - Hauptstraße 131
73 Wohnhaus - Hauptstraße 134
74 Wohnhaus - Hauptstraße 136
75 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Hauptstraße 139
76 Doppelhaus - Hauptstraße 140
77 Wohnhaus - Hauptstraße 141
78 Wohnhaus - Hauptstraße 143
79 Wohnhaus - Hauptstraße 145
80 Wohnhaus - Hauptstraße 147
81 Siedlungshaus - Hauptstraße 148
82 Nebengebäude - Hauptstraße 149
83 Wohnhaus - Hauptstraße 151
84 Wohnhaus - Untere Brunnengasse 1
85 Hofgruppe - Untere Brunnengasse 2
86 Einhaus - Untere Brunnengasse 4
87 Hofgruppe - Untere Brunnengasse 6
88 Scheune - Untere Brunnengasse 7
89 Wohnhaus - Untere Brunnengasse 8
90 Kleinhaus - Untere Brunnengasse 10
91 Kleinhaus - Bergstraße 36
92 Kleinhaus - Bergstraße 42
93 Wohnhaus - Häckelsgasse 3
94 Wohnhaus - Häckelsgasse 5
95 Hofgruppe - Häckelsgasse 7
96 Wohnhaus - Büttnergasse 1a
97 Wohnhaus - Büttnergasse 2
98 Wohnhaus - Büttnergasse 3
99 Nebengebäude - Büttnergasse 5
100 Wohnhaus - Büttnergasse 7
101 Wohnhaus - Büttnergasse 2
102 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Pfarrgasse 3
103 Ehem. Pfarrhof - Pfarrgasse 5
104 Wohnhaus - Mühlweg 4
105 Wohnhaus - Mühlweg 7
106 Wohnhaus - Mühlweg 14
107 Dreiseithof - Mühlweg 15
108 Wohnhaus - Am Kirchberg 4
109 ehem. Schule - Am Kirchberg 6
110 Wohnhaus - Am Kirchberg 7
111 Mehrfamilienhaus - 
 Albertshöfer Straße 1
112 Wohnhaus - Albertshöfer Straße 4
113 Kleinhaus - Albertshöfer Straße 6
114 Kleinvilla - Albertshöfer Straße 9
115 Wohnhaus - Albertshöfer Straße 12
116 Ehemaliges Haus des Mainfährers - 
 Albertshöfer Straße 13
117 Wohnhaus - Götzenberg 2
118 Wohnhaus - Götzenberg 3
119 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 Löwenwirtsgasse 3
120 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 Löwenwirtsgasse 4/6
121 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 An der Synagoge 5
122 Wohnhaus - An der Synagoge 7
123 Wohnhaus - Elektrizitätsgasse 1
124 Wohnhaus - Elektrizitätsgasse 3
125 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Elektrizitätsgasse 9
126 Wohnhaus mit Nebengebäuden - 
 Obere Brunnengasse 1
127 Wohnhaus mit Nebengebäuden - 
 Obere Brunnengasse 3
128 Wohnhaus - Obere Brunnengasse 4
129 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 Obere Brunnengasse 5
130 Kleinhaus - Obere Brunnengasse 14
131 Wohnhaus mit Nebengebäude -   
 Schloßstraße 7
132 Vierseithof - Schloßstraße 9
133 Nebengebäude - Schloßstraße 11
134 Nebengebäude - Schloßstraße 13
135 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Schloßstraße 15
136 Nebengebäude - Schloßstraße 18
137 Wohnhaus - Schloßstraße 20
138 Zweiseithof - Schloßstraße 21
139 Zweiseithof - Schloßstraße 23
140 Zweiseithof - Schloßstraße 25
141 Wohnhaus - Schloßstraße 27
142 Wohnhaus - Schloßstraße 29
143 Wohnhaus - Schloßstraße 33
144 Wohnhaus - Schloßstraße 35
145 Kleinhaus - Schloßstraße 43
146 Nebengebäude - Schloßstraße 47
147 Gartenhaus - An der Schloßmauer   
 (Fl.-Nr. 594)
148 Kleinhaus - An der Schloßmauer 3
149 Scheune - Gumbertusgasse 4
150 Kleinhaus - Gumbertusgasse 7
151 Wohnhaus - Gumbertusgasse 9a
152 Ehem. Scheune - Am Hausberg 33
153 Wohnhaus - Am Hausberg 46   

Sonstige Kleindenkmale / 
Technische Infrastruktur
E Kriegerdenkmal 1870/71 -
 Hauptstraße
F Kriegerdenkmal 1914/18 + 1939/45 -
 Mühlweg
G Brücke über den Riedbach -
 Am Kirchberg
H Brunnenschacht - 
 Untere Brunnengasse
I Inschrift Vorgängerbau von 1571 -
 Hauptstraße 72 
J Historische Grabdenkmale -
 Alter Friedhof (Am Kirchberg)
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schaftliche Nebengebäude, die den Ansprüchen nicht 
mehr genügten, durch größere ersetzt. Auch verließen 
einige Landwirte das eng verdichtete Ortsinnere, sodass 
sich auf der Ostseite der südlichen Hauptstraße zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts einige landwirtschaftliche 
Anwesen neu ansiedelten (ungerade Hausnummern 
Hauptstraße 31-39 sowie Hauptstraße 26). Aber auch 
mehrere Wohnhäuser baute man neu oder überformte 
den Bestand grundlegend. Zudem wurde eine Reihe von 
Kleinhäusern, die ihren Bewohnern oft nur unwürdige 
Lebensbedingungen boten, durch größere Wohnhäu-
ser ersetzt. Diese hatten teilweise auch eine landwirt-
schaftliche Funktion, wie bei Hauptstraße 124 (......). 
Selten waren komplette Neuordnungen, wie beim 1895 
errichteten Dreiseithof Mühlweg 15 (.....), als eine ältere 
Sackgasse komplett überformt wurde. Zuerst führte man 
die Massivbauweise aus Muschelkalk weiter, abgelöst im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts vom verputzten Ziegelbau. 
Allerdings gab es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts unter dem Einfluss der Heimatschutzbewegung 
auch eine kleine Renaissance des Fachwerks, das als 
Zierform zwei Neubauten im Ortskern schmückt (Haupt-
straße 60 und 62).“

In der Karte „Denkmalpflegerischen Interessen“ wer-
den die bestehenden Baudenkmale und Elemente des 
historischen Ortes wie ortsbildprägende und ortsstruk-
tursprägende Gebäude dargestellt. Für die Baudenkmale 
gelten grundsätzlich die Bestimmungen des BayDSchG, 
aber gerade ortsbildprägende und ortsstrukturprägende 
Gebäude sollen durch die Gestaltungssatzung gestärkt 
und erhalten werden. 

Städtebaulich-Denkmalpflegerische Untersuchung, Karte: 
Dekmalpflegerische Interessen, Architekt Klaus Herta
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LEGENDE

Denkmal

Baudenkmal

Baudenkmal/Kleindenkmal

Historische Park- oder Garten-
anlage als Baudenkmal

Historische Wasserfläche 
als Denkmal

Bodendenkmal

Ensemble

Elemente des historischen Ortes

Erhaltenswertes,
ortsbildprägendes Gebäude

Ortsbildprägendes Objekt

Ortsstrukturprägendes
Gebäude

Straßen-/Platzbild von
besonderer Bedeutung

Historischer Weg, Fußweg

Historisch bedeutende
Wasserfläche

Historisch bedeutendes 
Gewässer

Historisch bedeutender 
Brunnen

Historisch bedeutende
Grün- und Freifläche

Historisch bedeutende 
Grünstruktur

Historisch bedeutsames 
Grünobjekt

Sonstiges, z.B.
Brücken, Keller etc.

Blickbeziehungen

Einzelblick

Rundumblick

OBJEKTE

Baudenkmale
1 Ebracher Hof, ehem. Amtshof; nördlicher 
 Flügelbau; südlicher Flügelbau; Brunnen-
 einfassung im Hof; von Mauern umgebe-
 ne Gartenanlage mit Balustrade und Frei-
 treppe; Gartenpavillon; Mikwa im Garten; 
 Wandbrunnen im oberen Garten mit Im-
 makulata - Schloßstraße 32, 34+36
 D-6-75-146-25
2 Evang.-luth. Pfarrkirche, Turm, Langhaus,  
 mit Ausstattung; Kirchhof- und Friedhofs-
 mauer mit Tor; (Epitaphien, siehe auch D) - 
 Am Kirchberg 10
 D-6-75-146-2
3 Ehem. Synagoge, heute kath. Gemeinde-
 saal - An der Synagoge 9
 D-6-75-146-20
4 Ehem. Kapelle, jetzt Wohnhaus - 
 Gumbertusgasse 9
 D-6-75-146-24
5 Küsterhaus - Am Kirchberg 8
 D-6-75-146-3
6 Rathaus - Hauptstraße 80
 D-6-75-146-13
7 Torhaus - Hauptstraße 144
 D-6-75-146-23
8 Wohnhaus - Am Kirchberg 2
 D-6-75-146-8
9 Wohnhaus - An der Synagoge 3
 D-6-75-146-26
10 Wohnhaus - Büttnergasse 4+6; Haupt-
 straße 77
 D-6-75-146-1
11 Wohnhaus - Elektrizitätsgasse 5
 D-6-75-146-21
12 Gasthaus - Hauptstraße 79
 D-6-75-146-6
13 Wohnhaus - Hauptstraße 93
 D-6-75-146-17
14 Wohn- und Geschäftshaus -
  Hauptstraße 95
 D-6-75-146-18
15 Gasthaus „Goldener Löwe“ -
 Hauptstraße 113
 D-6-75-146-19
16 Wohnhaus - Mühlweg 6
 D-6-75-146-12
17 Wohnhaus - Mühlweg 8
 D-6-75-146-11
18 Wohnhaus - Mühlweg 9
 D-6-75-146-7
19 Gutshof mit Toreinfahrt - Mühlweg 10
 D-6-75-146-10
20 Wohnhaus - Mühlweg 12
 D-6-75-146-9
21 Wohnhaus mit Nebengebäude; Hoftor -
 Pfarrgasse 4
 D-6-75-146-4

Kleindenkmale/Bildstöcke
A Türsturz - Hauptstraße 83 (abgegangen)
 D-6-75-146-14
B Fenstersturz - Hauptstraße 91
 D-6-75-146-16
C Wappenstein - Obere Brunnengasse 1
 D-6-75-146-22
D Epitaphien in der Friedhofsmauer
 D-6-75-146-2

Ortsbild- und ortsstrukturprägende Gebäude
22 Scheune - Hauptstraße 21/23
23 Wohnhaus - Hauptstraße 25
24 Nebengebäude - Hauptstraße 26
25 Gastwirtschaft - Hauptstraße 30
26 Zweiseithof - Hauptstraße 31
27 Dreiseithof - Hauptstraße 33/35
28 Wohnhaus - Hauptstraße 39
29 Streckhof - Hauptstraße 41 
30 Wohnhaus - Hauptstraße 42
31 Zweiseithof - Hauptstraße 43
32 Wohnhaus - Hauptstraße 46
33 Wohnhaus - Hauptstraße 50
34 Wohnhaus - Hauptstraße 52
35 Wohnhaus - Hauptstraße 53 
36 Zweiseithof - Hauptstraße 55
37 Wohnhaus - Hauptstraße 56
38 Wohnhaus - Hauptstraße 59
39 Zweiseithof - Hauptstraße 60
40 Wohnhaus - Hauptstraße 61
41 Wohnhaus - Hauptstraße 62
42 Einfirsthof - Hauptstraße 63
43 Ehem. Schule - Hauptstraße 66
44 Wohnhaus - Hauptstraße 67
45 Johann-Heinrich-Zang-Haus 
 (ehem. Schule) -  Hauptstraße 68
46 Wohnhaus - Hauptstraße 82
47 Wohnhaus - Hauptstraße 86
48 Wohnhaus - Hauptstraße 88
49 Scheune - Hauptstraße 89
50 Wohnhaus - Hauptstraße 90
51 Wohnhaus - Hauptstraße 91
52 Hausgruppe - Hauptstraße 92
53 Wohnhaus - Hauptstraße 94
54 Nebengebäude - Hauptstraße 96
55 Scheune - Hauptstraße 97
56 Wohnhaus - Hauptstraße 98
57 Wohnhaus - Hauptstraße 99
58 Wohnhaus - Hauptstraße 101
59 Wohnhaus - Hauptstraße 105
60 Zweiseithof - Hauptstraße 106
61 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Hauptstraße 107
62 Wohnhaus - Hauptstraße 108
63 Wohnhaus - Hauptstraße 109
64 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Hauptstraße 110
65 Wohnhaus - Hauptstraße 115
66 Wohnhaus - Hauptstraße 116

67 Nebengebäude - Hauptstraße 119
68 Wohnhaus - Hauptstraße 121
Ortsbild- und ortsstruktur-
prägende Gebäude (Fortsetzung)
69 Wohnhaus - Hauptstraße 123
70 Wohnhaus - Hauptstraße 124
71 Wohnhaus - Hauptstraße 130
72 Nebengebäude - Hauptstraße 131
73 Wohnhaus - Hauptstraße 134
74 Wohnhaus - Hauptstraße 136
75 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Hauptstraße 139
76 Doppelhaus - Hauptstraße 140
77 Wohnhaus - Hauptstraße 141
78 Wohnhaus - Hauptstraße 143
79 Wohnhaus - Hauptstraße 145
80 Wohnhaus - Hauptstraße 147
81 Siedlungshaus - Hauptstraße 148
82 Nebengebäude - Hauptstraße 149
83 Wohnhaus - Hauptstraße 151
84 Wohnhaus - Untere Brunnengasse 1
85 Hofgruppe - Untere Brunnengasse 2
86 Einhaus - Untere Brunnengasse 4
87 Hofgruppe - Untere Brunnengasse 6
88 Scheune - Untere Brunnengasse 7
89 Wohnhaus - Untere Brunnengasse 8
90 Kleinhaus - Untere Brunnengasse 10
91 Kleinhaus - Bergstraße 36
92 Kleinhaus - Bergstraße 42
93 Wohnhaus - Häckelsgasse 3
94 Wohnhaus - Häckelsgasse 5
95 Hofgruppe - Häckelsgasse 7
96 Wohnhaus - Büttnergasse 1a
97 Wohnhaus - Büttnergasse 2
98 Wohnhaus - Büttnergasse 3
99 Nebengebäude - Büttnergasse 5
100 Wohnhaus - Büttnergasse 7
101 Wohnhaus - Büttnergasse 2
102 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Pfarrgasse 3
103 Ehem. Pfarrhof - Pfarrgasse 5
104 Wohnhaus - Mühlweg 4
105 Wohnhaus - Mühlweg 7
106 Wohnhaus - Mühlweg 14
107 Dreiseithof - Mühlweg 15
108 Wohnhaus - Am Kirchberg 4
109 ehem. Schule - Am Kirchberg 6
110 Wohnhaus - Am Kirchberg 7
111 Mehrfamilienhaus - 
 Albertshöfer Straße 1
112 Wohnhaus - Albertshöfer Straße 4
113 Kleinhaus - Albertshöfer Straße 6
114 Kleinvilla - Albertshöfer Straße 9
115 Wohnhaus - Albertshöfer Straße 12
116 Ehemaliges Haus des Mainfährers - 
 Albertshöfer Straße 13
117 Wohnhaus - Götzenberg 2
118 Wohnhaus - Götzenberg 3
119 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 Löwenwirtsgasse 3
120 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 Löwenwirtsgasse 4/6
121 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 An der Synagoge 5
122 Wohnhaus - An der Synagoge 7
123 Wohnhaus - Elektrizitätsgasse 1
124 Wohnhaus - Elektrizitätsgasse 3
125 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Elektrizitätsgasse 9
126 Wohnhaus mit Nebengebäuden - 
 Obere Brunnengasse 1
127 Wohnhaus mit Nebengebäuden - 
 Obere Brunnengasse 3
128 Wohnhaus - Obere Brunnengasse 4
129 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 Obere Brunnengasse 5
130 Kleinhaus - Obere Brunnengasse 14
131 Wohnhaus mit Nebengebäude -   
 Schloßstraße 7
132 Vierseithof - Schloßstraße 9
133 Nebengebäude - Schloßstraße 11
134 Nebengebäude - Schloßstraße 13
135 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Schloßstraße 15
136 Nebengebäude - Schloßstraße 18
137 Wohnhaus - Schloßstraße 20
138 Zweiseithof - Schloßstraße 21
139 Zweiseithof - Schloßstraße 23
140 Zweiseithof - Schloßstraße 25
141 Wohnhaus - Schloßstraße 27
142 Wohnhaus - Schloßstraße 29
143 Wohnhaus - Schloßstraße 33
144 Wohnhaus - Schloßstraße 35
145 Kleinhaus - Schloßstraße 43
146 Nebengebäude - Schloßstraße 47
147 Gartenhaus - An der Schloßmauer   
 (Fl.-Nr. 594)
148 Kleinhaus - An der Schloßmauer 3
149 Scheune - Gumbertusgasse 4
150 Kleinhaus - Gumbertusgasse 7
151 Wohnhaus - Gumbertusgasse 9a
152 Ehem. Scheune - Am Hausberg 33
153 Wohnhaus - Am Hausberg 46   

Sonstige Kleindenkmale / 
Technische Infrastruktur
E Kriegerdenkmal 1870/71 -
 Hauptstraße
F Kriegerdenkmal 1914/18 + 1939/45 -
 Mühlweg
G Brücke über den Riedbach -
 Am Kirchberg
H Brunnenschacht - 
 Untere Brunnengasse
I Inschrift Vorgängerbau von 1571 -
 Hauptstraße 72 
J Historische Grabdenkmale -
 Alter Friedhof (Am Kirchberg)
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LEGENDE

Denkmal

Baudenkmal

Baudenkmal/Kleindenkmal

Historische Park- oder Garten-
anlage als Baudenkmal

Historische Wasserfläche 
als Denkmal

Bodendenkmal

Ensemble

Elemente des historischen Ortes

Erhaltenswertes,
ortsbildprägendes Gebäude

Ortsbildprägendes Objekt

Ortsstrukturprägendes
Gebäude

Straßen-/Platzbild von
besonderer Bedeutung

Historischer Weg, Fußweg

Historisch bedeutende
Wasserfläche

Historisch bedeutendes 
Gewässer

Historisch bedeutender 
Brunnen

Historisch bedeutende
Grün- und Freifläche

Historisch bedeutende 
Grünstruktur

Historisch bedeutsames 
Grünobjekt

Sonstiges, z.B.
Brücken, Keller etc.

Blickbeziehungen

Einzelblick

Rundumblick

OBJEKTE

Baudenkmale
1 Ebracher Hof, ehem. Amtshof; nördlicher 
 Flügelbau; südlicher Flügelbau; Brunnen-
 einfassung im Hof; von Mauern umgebe-
 ne Gartenanlage mit Balustrade und Frei-
 treppe; Gartenpavillon; Mikwa im Garten; 
 Wandbrunnen im oberen Garten mit Im-
 makulata - Schloßstraße 32, 34+36
 D-6-75-146-25
2 Evang.-luth. Pfarrkirche, Turm, Langhaus,  
 mit Ausstattung; Kirchhof- und Friedhofs-
 mauer mit Tor; (Epitaphien, siehe auch D) - 
 Am Kirchberg 10
 D-6-75-146-2
3 Ehem. Synagoge, heute kath. Gemeinde-
 saal - An der Synagoge 9
 D-6-75-146-20
4 Ehem. Kapelle, jetzt Wohnhaus - 
 Gumbertusgasse 9
 D-6-75-146-24
5 Küsterhaus - Am Kirchberg 8
 D-6-75-146-3
6 Rathaus - Hauptstraße 80
 D-6-75-146-13
7 Torhaus - Hauptstraße 144
 D-6-75-146-23
8 Wohnhaus - Am Kirchberg 2
 D-6-75-146-8
9 Wohnhaus - An der Synagoge 3
 D-6-75-146-26
10 Wohnhaus - Büttnergasse 4+6; Haupt-
 straße 77
 D-6-75-146-1
11 Wohnhaus - Elektrizitätsgasse 5
 D-6-75-146-21
12 Gasthaus - Hauptstraße 79
 D-6-75-146-6
13 Wohnhaus - Hauptstraße 93
 D-6-75-146-17
14 Wohn- und Geschäftshaus -
  Hauptstraße 95
 D-6-75-146-18
15 Gasthaus „Goldener Löwe“ -
 Hauptstraße 113
 D-6-75-146-19
16 Wohnhaus - Mühlweg 6
 D-6-75-146-12
17 Wohnhaus - Mühlweg 8
 D-6-75-146-11
18 Wohnhaus - Mühlweg 9
 D-6-75-146-7
19 Gutshof mit Toreinfahrt - Mühlweg 10
 D-6-75-146-10
20 Wohnhaus - Mühlweg 12
 D-6-75-146-9
21 Wohnhaus mit Nebengebäude; Hoftor -
 Pfarrgasse 4
 D-6-75-146-4

Kleindenkmale/Bildstöcke
A Türsturz - Hauptstraße 83 (abgegangen)
 D-6-75-146-14
B Fenstersturz - Hauptstraße 91
 D-6-75-146-16
C Wappenstein - Obere Brunnengasse 1
 D-6-75-146-22
D Epitaphien in der Friedhofsmauer
 D-6-75-146-2

Ortsbild- und ortsstrukturprägende Gebäude
22 Scheune - Hauptstraße 21/23
23 Wohnhaus - Hauptstraße 25
24 Nebengebäude - Hauptstraße 26
25 Gastwirtschaft - Hauptstraße 30
26 Zweiseithof - Hauptstraße 31
27 Dreiseithof - Hauptstraße 33/35
28 Wohnhaus - Hauptstraße 39
29 Streckhof - Hauptstraße 41 
30 Wohnhaus - Hauptstraße 42
31 Zweiseithof - Hauptstraße 43
32 Wohnhaus - Hauptstraße 46
33 Wohnhaus - Hauptstraße 50
34 Wohnhaus - Hauptstraße 52
35 Wohnhaus - Hauptstraße 53 
36 Zweiseithof - Hauptstraße 55
37 Wohnhaus - Hauptstraße 56
38 Wohnhaus - Hauptstraße 59
39 Zweiseithof - Hauptstraße 60
40 Wohnhaus - Hauptstraße 61
41 Wohnhaus - Hauptstraße 62
42 Einfirsthof - Hauptstraße 63
43 Ehem. Schule - Hauptstraße 66
44 Wohnhaus - Hauptstraße 67
45 Johann-Heinrich-Zang-Haus 
 (ehem. Schule) -  Hauptstraße 68
46 Wohnhaus - Hauptstraße 82
47 Wohnhaus - Hauptstraße 86
48 Wohnhaus - Hauptstraße 88
49 Scheune - Hauptstraße 89
50 Wohnhaus - Hauptstraße 90
51 Wohnhaus - Hauptstraße 91
52 Hausgruppe - Hauptstraße 92
53 Wohnhaus - Hauptstraße 94
54 Nebengebäude - Hauptstraße 96
55 Scheune - Hauptstraße 97
56 Wohnhaus - Hauptstraße 98
57 Wohnhaus - Hauptstraße 99
58 Wohnhaus - Hauptstraße 101
59 Wohnhaus - Hauptstraße 105
60 Zweiseithof - Hauptstraße 106
61 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Hauptstraße 107
62 Wohnhaus - Hauptstraße 108
63 Wohnhaus - Hauptstraße 109
64 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Hauptstraße 110
65 Wohnhaus - Hauptstraße 115
66 Wohnhaus - Hauptstraße 116

67 Nebengebäude - Hauptstraße 119
68 Wohnhaus - Hauptstraße 121
Ortsbild- und ortsstruktur-
prägende Gebäude (Fortsetzung)
69 Wohnhaus - Hauptstraße 123
70 Wohnhaus - Hauptstraße 124
71 Wohnhaus - Hauptstraße 130
72 Nebengebäude - Hauptstraße 131
73 Wohnhaus - Hauptstraße 134
74 Wohnhaus - Hauptstraße 136
75 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Hauptstraße 139
76 Doppelhaus - Hauptstraße 140
77 Wohnhaus - Hauptstraße 141
78 Wohnhaus - Hauptstraße 143
79 Wohnhaus - Hauptstraße 145
80 Wohnhaus - Hauptstraße 147
81 Siedlungshaus - Hauptstraße 148
82 Nebengebäude - Hauptstraße 149
83 Wohnhaus - Hauptstraße 151
84 Wohnhaus - Untere Brunnengasse 1
85 Hofgruppe - Untere Brunnengasse 2
86 Einhaus - Untere Brunnengasse 4
87 Hofgruppe - Untere Brunnengasse 6
88 Scheune - Untere Brunnengasse 7
89 Wohnhaus - Untere Brunnengasse 8
90 Kleinhaus - Untere Brunnengasse 10
91 Kleinhaus - Bergstraße 36
92 Kleinhaus - Bergstraße 42
93 Wohnhaus - Häckelsgasse 3
94 Wohnhaus - Häckelsgasse 5
95 Hofgruppe - Häckelsgasse 7
96 Wohnhaus - Büttnergasse 1a
97 Wohnhaus - Büttnergasse 2
98 Wohnhaus - Büttnergasse 3
99 Nebengebäude - Büttnergasse 5
100 Wohnhaus - Büttnergasse 7
101 Wohnhaus - Büttnergasse 2
102 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Pfarrgasse 3
103 Ehem. Pfarrhof - Pfarrgasse 5
104 Wohnhaus - Mühlweg 4
105 Wohnhaus - Mühlweg 7
106 Wohnhaus - Mühlweg 14
107 Dreiseithof - Mühlweg 15
108 Wohnhaus - Am Kirchberg 4
109 ehem. Schule - Am Kirchberg 6
110 Wohnhaus - Am Kirchberg 7
111 Mehrfamilienhaus - 
 Albertshöfer Straße 1
112 Wohnhaus - Albertshöfer Straße 4
113 Kleinhaus - Albertshöfer Straße 6
114 Kleinvilla - Albertshöfer Straße 9
115 Wohnhaus - Albertshöfer Straße 12
116 Ehemaliges Haus des Mainfährers - 
 Albertshöfer Straße 13
117 Wohnhaus - Götzenberg 2
118 Wohnhaus - Götzenberg 3
119 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 Löwenwirtsgasse 3
120 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 Löwenwirtsgasse 4/6
121 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 An der Synagoge 5
122 Wohnhaus - An der Synagoge 7
123 Wohnhaus - Elektrizitätsgasse 1
124 Wohnhaus - Elektrizitätsgasse 3
125 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Elektrizitätsgasse 9
126 Wohnhaus mit Nebengebäuden - 
 Obere Brunnengasse 1
127 Wohnhaus mit Nebengebäuden - 
 Obere Brunnengasse 3
128 Wohnhaus - Obere Brunnengasse 4
129 Wohnhaus mit Nebengebäuden -
 Obere Brunnengasse 5
130 Kleinhaus - Obere Brunnengasse 14
131 Wohnhaus mit Nebengebäude -   
 Schloßstraße 7
132 Vierseithof - Schloßstraße 9
133 Nebengebäude - Schloßstraße 11
134 Nebengebäude - Schloßstraße 13
135 Wohnhaus mit Nebengebäude -
 Schloßstraße 15
136 Nebengebäude - Schloßstraße 18
137 Wohnhaus - Schloßstraße 20
138 Zweiseithof - Schloßstraße 21
139 Zweiseithof - Schloßstraße 23
140 Zweiseithof - Schloßstraße 25
141 Wohnhaus - Schloßstraße 27
142 Wohnhaus - Schloßstraße 29
143 Wohnhaus - Schloßstraße 33
144 Wohnhaus - Schloßstraße 35
145 Kleinhaus - Schloßstraße 43
146 Nebengebäude - Schloßstraße 47
147 Gartenhaus - An der Schloßmauer   
 (Fl.-Nr. 594)
148 Kleinhaus - An der Schloßmauer 3
149 Scheune - Gumbertusgasse 4
150 Kleinhaus - Gumbertusgasse 7
151 Wohnhaus - Gumbertusgasse 9a
152 Ehem. Scheune - Am Hausberg 33
153 Wohnhaus - Am Hausberg 46   

Sonstige Kleindenkmale / 
Technische Infrastruktur
E Kriegerdenkmal 1870/71 -
 Hauptstraße
F Kriegerdenkmal 1914/18 + 1939/45 -
 Mühlweg
G Brücke über den Riedbach -
 Am Kirchberg
H Brunnenschacht - 
 Untere Brunnengasse
I Inschrift Vorgängerbau von 1571 -
 Hauptstraße 72 
J Historische Grabdenkmale -
 Alter Friedhof (Am Kirchberg)
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2. STÄDTEBAULICHE GESTALTUNGSZIELE

Denkmalschutz und Ortsbild

In Mainstockheim gibt es zahlreiche Gebäude und  
Gebäudeteile, die unter Denkmalschutz stehen. Die 
meisten dieser Denkmale konzentrieren sich in der 
Umgebung der Kreuzung von Hauptstraße und Mühlweg 
/ Albertshöfer Straße, z.B. das Rathaus und das ehema-
lige Gasthaus Stern.

Im Bereich des Ebracher Hofes im Norden des histo-
rischen Ortskerns befindet sich das Bodendenkmal D-6-
6228-0052: Archäologische Befunde des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit im Bereich des ehem. Ebracher 
Hofes mit Vorgängerbauten. Weitere Bodendenkmale 
gibt auf dem Areal der beiden Kirchen: D-6-6226-0235 
(Archäologische Befunde des Mittelalters und der frü-
hen Neuzeit im Bereich der ehem. Kath. Kirche St. 
Gumbertus von Mainstockheim.) und D-6-6226-0180 
(Archäologische Befunde des Mittelalters und der frü-
hen Neuzeit im Bereich der Evang.-Luth. Pfarrkirche von 
Mainstockheim sowie untertägige Teile der ehem. Kir-
chenburg.)

Alle aktuellen Baudenkmale der Bayerischen Denkmalli-
ste sind im Denkmalatlas unter https://geoportal.bayern.
de/denkmalatlas/ abrufbar.

Neben den Baudenkmalen gibt es im gesamten Orts-
kern von Mainstockheim zahlreiche Gebäude, die auf-
grund ihrer Baugestaltung das Ortsbild positiv beeinflus-
sen oder durch ihr Bauvolumen und Stellung auf dem 
Grundstück zum geschlossenen Straßenbild beitragen.

Städtebauliche Struktur

Die in den weiten Teilen unverändert erhaltenen histo-
rischen Straßen- und Platzräume prägen noch heute 
den Ortsgrundriss von Mainstockheim. Auch die vor-
handenen Raumkanten sind bereits im Urkataster aus 
der Mitte des 19. Jahrhunderts dokumentiert und sind 
eines der wichtigsten Kriterien für den Erhalt des tra-
ditionellen Ortsbildes. Bei Umbauten und Neu- sowie 
Ersatzbauten muss diese Raumkante unbedingt erhalten 
oder wieder hergestellt werden, vorhandene Lücken sind 
zu schließen. 

Das Rückgrat des historischen Ortskerns in Mainstock-
heim bildet die von Nord nach Süd verlaufende Haupt-
straße. Im Bereich des Riedbachs wird die Hauptstraße 
von einem quer dazu verlaufenden Straßenzug gekreuzt.

Die ältesten Siedlungskerne aus dem Früh- bis Hochmit-
telalter befinden sich im Norden beim Ebracher Hof und 
südlich der evangelischen Jakobskirche. In den unregel-
mäßig verlaufenden Gassen ist die Bebauung sehr klein-
teilig und weniger gleichmäßig als entlang der Haupt-
straße. In der Hauptstraße prägen langgestreckte Grund-
stücke mit (ehemals) landwirtschaftlicher Nutzung der 
frühen Neuzeit das Ortsbild. 

Die historische bedeutsamsten Gebäude sind der Ebra-
cher Hof im Norden, das Koppentor zum Main hin, die 

2.1 ORTSBILD

Urkataster 19. Jahrhundert
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ehemalige Synagoge (heute der katholische Gemeinde-
saal), das Rathaus und der ehemalige Gasthof Stern in 
der Ortsmitte sowie die evangelische Pfarrkirche (Ja-
kobskirche). 

Historische Grünräume

Der Garten am Ebracher Schloß im Norden des histo-
rischen Ortskerns ist als Baudenkmal Nr. D-6-75-146-
25 (Schlosspak, syn. Hofgarten, syn. Schlossgarten) in 
der Denkmalliste enthalten. Diese historische Grünflä-
che wird wie folgt beschrieben: „... von Mauer eingefrie-
dete Gartenanlage 1727-34 mit Balustrade und zweiläu-
figer Freitreppe, im Garten Pavillon, 19. Jh., und Mikwe, 
Mitte 19. Jh.; im kleinen oberen Garten Wandbrunnen 
mit Immakulata, 18. Jh.“.

Die den landwirtschaftliche Hofstellen zugeordneten 
Gärten hinter der Scheune definierten traditionell den 
Ortsrand und sorgten für eine natürliche Einbindung des 
Ortes in die Landschaft. Noch heute sind sie in Teilbe-
reichen von Bebauung freigehalten und dienen den Be-
wohnern an dieser Stelle als attraktive Nutz- oder Klein-
gärten. Sie stellen somit für den Ort eine hohe Qualität 
dar und tragen zur Aufwertung des Wohnumfeldes bei. 
In Mainstockheim sind diese Flächen noch nördlich der 
Albertshöfer Straße zwischen der Bebauung östlich der 
Hauptstraße und Main zu finden. Auch Richtung We-
sten sind insbesondere in der südlichen Hauptstraße zur 
Bergstraße hin noch historisch überlieferte Grün- und 
Gartenflächen vorhanden. Sie bilden eine Zäsur zwi-
schen dem historischen Ortskern und der neueren Sied-
lungsbebauung.

Erhaltenswerte, ortsbildprägende Bausubstanz in der Haupt-
straße

Denkmalgeschütztes Gebäude in der Ortsmitte

Kleinteilige, dichte Bebauung in den Gassen
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Relevante raumprägende Baukanten und Fassaden

Geschlossenes Ortsbild

Dichte Bebauung 

2.2 BAUKÖRPER UND GRUNDSTÜCKE
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§ 3 Städtebauliche Gestaltungsziele, Baukörper
(1) Die Vorhaben haben sich am Bestand der unmit-
telbaren Umgebung zu orientieren und sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in das ein-
heitlich gewachsene Ortsbild einzufügen.
(2) Maßstab der Baukörper: Neu- und Umbauten müs-
sen sich an der vorhandenen Bebauung ausrichten. Dies 
gilt insbesondere für die Gliederung des Baukörpers, 
die Anzahl der Geschosse, die Dachform und –neigung, 
die Firstrichtung sowie die Trauf- und Firsthöhe des 
Gebäudes, die Erschließung sowie den Hofabschluss 
zur Straße.
(3) Bei Neubauten ist die Geschlossenheit der Straßen 
und Platzräume zum öffentlichen Raum zu wahren. Die 
vorhandene Parzellenstruktur ist in ihrer Auswirkung auf 
die Baustruktur und das Straßenbild zu erhalten. Breite 
und Tiefe der Bauten müssen sich an den vorhandenen 
Gebäudeabmessungen orientieren, damit das Erschei-
nungsbild der Straße erhalten bleibt.
(4) Vorhandene Hofanlagen sind in ihrer ursprünglichen 
Grundstruktur zu erhalten. Eine bestehende Aufteilung 
in Hauptgebäude, Nebengebäude und Hof muss weiter-
hin ablesbar bleiben.
(5) Anbauten sind den Hauptgebäuden in der Höhe und 
Gestaltung deutlich erkennbar unterzuordnen. 

Baustil und Parzellenstruktur

Prägend für Mainstockheim war ursprünglich eine dörf-
lich - landwirtschaftliche Baustruktur, innerhalb der  
sich durch verschiedene landwirtschaftliche Produkti-
onszweige sowie Handwerk und Handel eine Vielzahl an 
Haus- und Hoftypen herausgebildet hat. 

Im Ortskern gibt es neben den regionaltypischen Zwei-
seithöfen auch größeren Hofstellen wie z.B. der Vierseit-
hof des ehemaligen Gasthofs Stern oder Dreiseithöfe 
wie der Pfarrhof. In Teilbereichen weist die Hauptstraße 
einen nahezu kleinstädtischen Charakter mit eng anei-
nander gebauten Handels- und Handwerkerhäusern z.B. 
als Tordurchfahrtshaus, auf. Besonders in den Neben-
gassen abseits der Hauptstraße sind kleinere, oftmals 
direkt aneinander gebaute Häuser (Tropf- und Kleinhäu-
ser, bei denen das Haus die gesamte Grundstücksfläche 
einnimmt) entstanden. 

Die meisten Wohnhäuser sind in Sockelbereich, erhöhtes 
Erdgeschoss, Obergeschoss und (meist nicht ausge-
bautes) Dachgeschoss gegliedert. 

In Mainstockheim ist somit eine eher heterogene Bau-
struktur mit sowohl trauf- als auch giebelständig ste-
henden Hauptgebäuden und Anwesen unterschiedlicher 
Größe vorzufinden. Insgesamt weist der historische Orts-
kern jedoch eine hohe Geschlossenheit auf, bei der die 
Hauptgebäude entlang der Straße seit jeher den öffent-
lichen Raum bilden. 

Die vorhandene Bebauungsdichte und die Maßstäblich-
keit und Stellung der Gebäude zueinander machen den 
typischen Charakter des Ortes aus und sollen auch bei 
Neu- und Umbauten nicht gestört werden. Das geschlos-
sene Straßenbild ist unbedingt zu erhalten, der Wegfall 
eines Hauptgebäudes an der Straße ohne angemessenen 
Ersatzbau stört das Ortsgefüge nachhaltig. Auch das 
Bauvolumen von Neu- oder Umbauten muss sich in die 
gewachsene Umgebung einpassen und darf bestehende 
Strukturen nicht verändern. 

Negativbeispiel: Neues Wohnhaus zurückgesetzt: „Lücke“ im 
geschlossenen Straßenbild
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3. ZIELE DER GEBÄUDEGESTALTUNG

3.1 DACH

Satteldach als übliche Dachform

Krüppelwalm

Ortgang

Traufe

First

Dachelemente

Walmdach

Ruhige, geschlossenen Dachlandschaft in Mainstockheim
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Die historische Dachlandschaft von Mainstockheim wird 
durch eine ruhige Dachlandschaft mit weitgehend unge-
störten Dachflächen geprägt. 

Im historischen Ortskern ist eine einfache Satteldach-
konstruktion mit einer Dachneigung von mindestens 
48° üblich, ältere Gebäude weisen manchmal eine noch 
steilere Dachneigung auf. Bei neueren Gebäuden oder 
Umbauten ist aufgrund der Wohnnutzung im Dachge-
schoss oft eine etwas flachere Dachneigung vorzufinden. 
Neben dem Satteldach gibt es in Mainstockheim zudem 
Walm- und Krüppelwalmdächer. Andere Dachformen wie 
z.B. ein Mansarddach sind nur vereinzelt als Sonderform 
vorhanden. 

Traditionell wurden naturrote Tonziegel verwendet, heute  
bewegt sich das Farbspektrum der Eindeckung zwischen 
rot - rotbraun - braun. Früher waren Rinnenziegel oder 
eine Biberschwanzdeckung üblich, heute wird meist ein 
Falzziegel verwendet. 

Glänzende, glasierte oder engobierte (Engobe: „Be-
schichtung“, die auf den ungebrannten Ziegel aufge-
bracht wird, um eine geschlossene, glänzende Oberflä-
che zu erzielen) Deckungen kommen in der historischen 
Dachlandschaft nicht vor und beeinträchtigen das ge-
wachsene Ortsbild negativ.

Bei baulichen Maßnahmen darf die Dachlandschaft in 
ihrer Geschlossenheit in Bezug auf Dachformen, maß-
stäbliche Gliederung, Material und Farbe der Einde-
ckungen nicht beeinträchtigt werden.

Die Dachabschlüsse sind einfach und meist schmuck-
los, Traufe und Ortgänge sind knapp ausgebildet. Ein 
ausladender Dachüberstand als Wetterschutz ist nicht 
üblich. 

§ 4 Dachformen
(1) Zulässige Dachformen sind Satteldach und Walm-
dach (auch Krüppelwalm). Die Dächer sind symmetrisch 
auszuführen, d.h. die Dachneigung ist für beide Seiten 
gleich auszuführen, der First liegt mittig.
(2) Dächer von Hauptgebäuden sind mit einer Dachnei-
gung von 40° bis 58° auszuführen.
(3) Für Nebengebäude und Anbauten, bei untergeord-
neten Gebäuden und Nebenanlagen an vom Straßen-
raum aus nicht einsehbaren Dachflächen sind auch 
Pultdächer mit einer Dachneigung von mindestens 15° 
zulässig.
(4) Flachdächer sind lediglich für kleinere, untergeord-
nete Dachflächen, die als Terrasse genutzt oder begrünt 
werden, zulässig.

§ 5 Dachdeckung
(1) Für die Dachdeckung geneigter Dächer sind Farben 
im Spektrum rot – rotbraun – braun – graubraun - grau 
zulässig. 
(2) Es sind ausschließlich matte Dachziegel zu verwen-
den. Historische Dachziegel sind nach Möglichkeit wie-
derzuverwenden. Neue Deckungen haben sich am bis-
herigen Bestand zu orientieren. Die Dacheindeckung ist 
je Gebäude in Material und Farbgebung einheitlich zu 
gestalten.
(3) Nicht zulässig sind glänzende, engobierte, glasierte 
Ziegel sowie Ziegel in einer Farbe außerhalb des Spek-
trums gem. § 5 (1).
(4) Die Deckung von Dachaufbauten gem. § 7 ist in der 
Deckung des Hauptdaches auszuführen. 
(5) Für kleinere, untergeordnete Anbauten sind zusätz-
lich nicht glänzende Bleche (Kupfer oder Titanzink, 
jeweils als Stehfalz) zulässig.

§ 6 Dachdetails
(1) Traufe und Ortgang sind mit einem regionaltypisch 
geringen Überstand von maximal ca. 20-30 cm aus-
zubilden. Trauf- und Ortgangausbildungen sind an der 
Konstruktion und Gestaltung der historischen Hauptge-
bäude zu orientieren. Traufgesimse sind aus Holz, Stein 
oder Putz herzustellen.
(2) Nicht zugelassen sind die Verwendung von Ort-
gangziegeln und die Ausbildung von Ortgängen in glän-
zendem Blech, z.B. Edelstahl, oder Kunststoff.
(3) Dachrinnen und Fallrohre sind in Titanzink oder 
Kupfer auszuführen. Nicht zugelassen ist Kunststoff als 
Material. Farbige Anstriche von Dachrinnen und Fall-
rohren sind nicht zulässig.

Negativbeispiel: unpassende Dachform überformt Gebäude
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	 Schleppgauben				    Satteldachgauben			  Walmdachgauben

3.2 DACHGAUBEN UND DACHAUFBAUTEN

Typische Dachaufbauten in Mainstockheim

Schleppgauben an saniertem Gebäude

Zwerchgiebel und Gaube mit Walm

Schleppgauben und Satteldachgauben

Satteldachgaube und Zwerchgiebel
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§ 7 Dachaufbauten und Einschnitte
(1) Zugelassen sind Satteldachgauben, Walmdachgau-
ben und Schleppgauben. Bei denkmalgeschützten und 
ortsbildprägenden Gebäuden sind vorhandene Gauben 
(auch Sonderformen) zu erhalten bzw. bei Erneuerungs-
maßnahmen wiederherzustellen. An den ortsbildprä-
genden Raumkanten ist nur eine einheitliche Form an 
Dachaufbauten zulässig.
(2) Zwerchgiebel oder Zwerchhäuser (Risalite) sind 
zulässig, solange ihre maximale Breite 1/3 der Gebäu-
delänge nicht überschreitet.
(3) Nicht zulässig sind Gaubenbänder.
(4) Die Gesamtlänge der Dachaufbauten auf einer 
Gebäudeseite darf 50% der Firstlänge des Hauptdaches 
nicht überschreiten. 
(5) Gauben sind in einem stehenden Format auszufüh-
ren.
(6) Dachgauben sind traditionell zu bekleiden (Holz-
schalung, Putz, Schiefer), als Verblechung ist Kupfer 
oder Titanzink zulässig.
(7) An den vom öffentlichen Straßenraum aus einseh-
baren Dachflächen sind nur einzelne Dachliegefenster 
bis zu einer Größe von maximal 0,85 x 1,5 m zulässig. 
Eine Reihung ist nicht zulässig.
(8) Dacheinschnitte sind an den ortsbildprägenden 
Raumkanten nicht zulässig. Außerhalb der ortsbildprä-
genden Raumkanten müssen Dacheinschnitte im Maß-
stab und Proportion für Gebäude und Dachfläche gestal-
terisch verträglich sein und sollen eine Einzelgröße in 
der Breite von maximal 3,50 m nicht überschreiten. ZU 
Ortgang, Traufe und First ist ein Abstand von mind. 0,75 
m einzuhalten.
Ein gestalterisch angemessener Mindestabstand zu Ort-
gang, Traufe und First ist einzuhalten.
(9) Schornsteine und Kamine müssen auf dem Dach im 
First oder in Firstnähe am Dach austreten. Die Verklei-
dungen sind aus Naturschiefer, Klinker, Putz oder Kup-
fer sowie Titanzink zu gestalten. Außenliegende Edel-
stahlkamine sind giebelseitig und in Firstnähe anzubrin-
gen, jedoch nicht auf der Straßenseite.

Gauben, Dacheinschnitte

In früheren Zeiten war der Dachboden in der Regel nicht 
zu Wohnzwecken ausgebaut und diente z.B. als Trocken-
boden. Die Belichtung und Belüftung der Dachräume 
erfolgte deshalb meist über die Giebelseiten. Größere 
Dachgauben sind in der traditionellen Bauform eher 
selten und kommen auch in Mainstockheim meist erst 
im Zuge von Dachgeschossausbauten oder bei neueren 
Bauten vor.

Gauben sind in der Regel knapp dimensioniert und ord-
nen sich der Dachfläche des Hauptdaches unter. Meist 
handelt es sich um traufnahe kleine Satteldach- oder 
Schleppgauben. In Mainstockheim sind an einigen Ge-
bäuden Zwerchgiebel und Zwerchhäuser (Risalite) zu 
finden. 

Im historischen Kontext sind auch großflächige Öff-
nungen in der Dachfläche, z.B. durch Einschnitte für 
Dachterrassen oder Balkone, nicht überliefert. Großfor-
matige Dacheinschnitte verändern die geschlossenen 
Dachlandschaft gravierend und sind zu vermeiden.

Um eine Verfremdung der traditionellen Dachland-
schaft zu verhindern, werden zu Dachaufbauten und 
-einschnitten grundsätzliche Regelungen getroffen, die 
einen ortsbildverträglichen Ausbau des Dachgeschosses 
ermöglichen. 

 

Negativbeispiel: unpassende Gaubenform und -gestaltung
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3.3 AUSSENWÄNDE, FASSADEN

Fachwerkhaus mit geputztem Erdgeschoss und Natursteinso-
ckel

Typische Putzfassaden in der Ortsmitte

Wohngebäude Naturstein
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Typisch ist eine massive Bauform mit geneigtem Dach. 
Die Außenwände bilden in der Regel eine klare Grund-
form auf rechteckigem Grundriss ohne nennenswerte 
Vor- und Rücksprünge. 

Die Verwendung heimischer Baumaterialien prägt das 
Erscheinungsbild der Gebäude. In Mainstockheim sind 
dies traditionell Holz und Muschelkalk sowie Sandstein.  

Charakteristisch für das Mainstockheimer Ortsbild sind:

•• (Sicht-)Fachwerkkonstruktionen

•• Verputzte Lochfassaden

•• Naturstein (als Fassade oder Fassadenteil, z.B. als 
Sockel)

Reine Holzkonstruktionen oder Holzverschalungen sind 
eher unüblich und kommen nur an Nebengebäuden oder 
Scheunen vor. 

Die Gewände der Fenster und Türen bestehen traditio-
nell aus Naturstein (bei Fachwerk: Holz) oder sind farb-
lich abgesetzt. Auch hier kommen vorwiegend heimische 
Steine zum Einsatz.

Sockel sind überwiegend als Natursteinsockel (Kalk- 
oder Sandstein) ausgebildet. An neueren Putzfassaden 
ist der Sockel teilweise nicht mehr erkennbar von der 
Fassade abgesetzt. 

Eine Verkleidung der Sockel- oder Erdgeschosszone 
mit „modischen“ oder untypischen Materialien (z.B. 
Fliesensockel) stören das Ortsbild nachhaltig. Auch die 
flächige Verkleidung einer ganzen Hausseite mit Wet-
terschutzplatten aus künstlichen Baustoffen (oftmals 
schadstoffbelastet) passt nicht in die historische Orts-
mitte. Im Zuge von Sanierungsmaßnahmen sollte ein 
Rückbau dieser Verkleidungen angestrebt werden.

§ 8 Außenwände und Fassaden
(1) Außenwände an ortsbildprägenden Raumkanten sind 
zu verputzen. Dies gilt nicht für bestehende Sichtfach-
werke oder Naturstein. Putzfassaden sind einheitlich 
als Glattputz ohne Absätze oder Materialwechsel auszu-
bilden. Zugelassen sind Sockelausbildungen und ange-
putzte Fensterfaschen.
(2) Vorhandene, unverputzte Sichtfachwerke sowie 
Natursteinfassaden sind zu erhalten und fachgerecht zu 
sanieren.
(3) Für Nebengebäude sind Holzständerkonstruktionen 
mit Ausfachungen, verputzt, sowie mit Holz verschalt 
oder beplankt zulässig.
(4) Gemusterte, dekorative modisch gestaltete Putze 
sind nicht zulässig. Ebenso nicht zulässig sind gemu-
sterte, grob strukturierte Flächen wie raue Spritzputze, 
Wurf- oder Scheibenputze bzw. Strukturbeton.
(5) Verkleidungen mit ortsunüblichen Natursteinplatten, 
keramischen Platten sowie Wetterschutzverkleidungen 
aus künstlichen Materialien sind nicht zulässig. Schein-
fachwerk (vorgeblendetes oder aufgemaltes Fachwerk) 
ist nicht zulässig.
(6) Zugelassen sind Gebäudesockel in Naturstein und 
Putz. In Naturstein ausgeführte Sockel sind zu erhalten 
oder zu verputzen.
(7) Nicht zugelassen sind Fliesen- und Keramiksockel 
sowie Sockelverkleidungen in Metall und Kunststoff. 
Nicht zulässig ist eine vollflächige Verkleidung der Fas-
sade oder von Fassadenteilen (z.B. Erdgeschosszone 
oder Wetterseite) mit Fliesen oder Kunststoffen.

Negativbeispiel: Unpassende Wetterschutzverkleidung
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Spektrum möglicher Fassadenfarben
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Farbgebung im historischen Umfeld

Der Farbgebung der Fassaden kommt eine wichtige Auf-
gabe beim Erhalt des charakteristischen Erscheinungs-
bildes eines Straßenzuges bzw. eines gesamten Ortes zu. 
Die Farbgestaltung der Fassaden verleiht dem Ort seine 
individuelle Prägung. Farbakzente in der Fassade wer-
den traditionell lediglich durch Fenster- und Türgewän-
de, die farbige Gestaltung der Fensterläden oder manch-
mal durch Gesimse und Ecklisenen gesetzt (Schmuck-
farben). 

Traditionell werden Mineral- und Pflanzenfarben mit 
ihren typischen warmen, gedämpften Farbspektren ver-
wendet. Die Farbigkeit dieser Pigmente geht auf die in 
der Region vorkommenden mineralischen Erden oder 
Pflanzen zurück und bilden so das traditionelle, authen-
tische Erscheinungsbild eines Gebäudes im Zusammen-
spiel mit Naturstein, Holz und Tonziegeln ab.

Die modernen Industriefarben wirken oft zu „rein“ und 
somit künstlich. Störend für das Ortsbild und somit zu 
vermeiden ist somit eine Farbgebung der Gebäude in 
modernen oder kühlen Farbtönen sowie eine auf moder-
ne Wirkung ausgelegte, betont auffallende Farbgebung 
oder Schmuckelemente. Großflächige Fassadenmale-
reien, besonders als bildhafte Darstellung, sind als Ge-
staltungselement nicht traditionell überliefert und stam-
men meist aus der Zeit nach 1950. 

In einem Farbkonzept sollen für ein Gebäude die Farben 
aller Bauteile aufeinander abgestimmt werden. Auch 
das Zusammenwirken von Farben benachbarter Gebäu-
de und Bauteile ist zu beachten. Bei der Neugestaltung 
einer Fassade ist somit die Berücksichtigung der um-
gebenden Bebauung unerlässlich. Auch Beschriftungen 
und Werbeanlagen sollen in das Farbkonzept des gesam-
ten Anwesens mit einbezogen werden.

§ 9 Farbgebung
(1) Jedes Gebäude muss farblich auf seine Einpassung 
in die Umgebung abgestimmt werden. In einem Farb-
konzept sind alle Bauteile und Ausstattungsgegenstände 
(z.B. Fensterläden, Werbeanlagen) eines Anwesens auf-
einander abzustimmen.
(2) Zulässig sind Farben aus dem Spektrum der Mineral– 
und Pflanzenfarben auf Putz und eingefärbten Putzen. 
Es sind helle und gedeckte Farben zu wählen (Farbton 
mit einem Helligkeitswert von mind. 85%). 
(3) Die Fassaden sind in einer einheitlichen Farbgebung 
auszuführen. Farblich abgesetzte Flächen zur Fassa-
dengestaltung, ausgenommen für Faschen von Fenster 
und Türen, sind den ortsbildprägenden Fassaden nicht 
zulässig. 
(4) Flächige Farbanstriche auf Naturstein sind unzu-
lässig. Ausgenommen sind Anstriche auf Fenster- und 
Türgewänden sowie der Substanzerhaltung dienende 
Anstriche oder Beschichtungen.

Negativbeispiele: unpassende Farbgestaltung, zu moderne Gestaltungselemente prägen die Fassade
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3.4 FENSTER GLIEDERN DIE FASSADE

Lochfassaden prägen das Ortsbild

Lochfassade mit gleichmäßiger Fensteranordnung

Gliederung der Fassade durch Wandöffnungen

Gleichmäßige Reihung der Fenster, gleiche Formate So nicht: Unruhige Fassade durch nicht abgestimmt Fenster-
anordnung
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Fensterausbildung

Prägend ist - unabhängig von der Art der Konstruktion 
des Gebäudes - die Lochfassade mit eher kleineren Fen-
stern und deutlich stehenden Fensterformaten („Hoch-
format“) in gleichmäßiger Reihung. Lochfassade bedeu-
tet, dass der Anteil der Öffnungen wie Fenster und Türen 
deutlich geringer ist als der Anteil der geschlossenen 
Wandfläche.

Die Fensteröffnungen sind in einer traditionellen Fassa-
de überwiegend gleich groß. Für größere oder repräsen-
tative Räume kann eine Doppelung der Fensterformate 
vorkommen (sog. Stubenfenster), im Giebel oder an der 
Hofsteine sind bei Nebenräumen kleinere Formate mög-
lich. 

Das Ortsbild störend sind z.B. größere oder unterschied-
lich dimensionierte Fensterflächen, liegende Fensterfor-
mate und großflächige, auch über mehrere Geschosse 
reichende Öffnungen der Fassade im Eingangsbereich, 
z. B. Glasbausteine zur Belichtung des Treppenhauses.

Bei den für das Ortsbild relevanten Fassaden (z.B. Stra-
ßenansicht der Hauptstraße) ist unbedingt auf den Er-
halt dieses typischen Fassadenbildes zu achten, bei 
Neu- und Umbauten muss diese Anordnung als Vorbild 
dienen. Im rückwärtigen bzw. vom Straßenraum aus 
nicht einsehbaren Bereich von Anwesen sind Abwei-
chungen davon zulässig, um z.B. Wohnräume großflä-
chiger zu belichten. 

§ 10 Wandöffnungen
(1) Anzahl und Größe von Wandöffnungen in den orts-
bildprägenden Fassaden und der Fassaden der Neben-
gassen müssen den Charakter einer Lochfassade haben, 
d.h. der Anteil der Wandöffnungen muss deutlich gerin-
ger sein als der der Wandflächen.
(2) An den ortsbildprägenden Fassaden sind Wand-
öffnungen sind so anzuordnen, dass die Wandflächen 
rhythmisch gegliedert werden (z.B. gleichmäßige Rei-
hung der Fenster). Öffnungen sind überwiegend gleich 
groß zu gestalten. 
(3) An den ortsbildprägenden Raumkanten sind Fenster-
bänder sowie Fenster über Eck nicht zulässig. Über zwei 
Geschosse reichende Wandöffnungen oder flächige Fas-
sadenverglasungen sind an vom öffentlichen Verkehrs-
raum einsehbaren Fassaden nicht zulässig.

Negativbeispiele: Unharmonische Fassadengestaltung durch 
nicht aufeinander abgestimmte Fensterformate und -anord-
nung
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Sprossenfenster mit Putzfasche

Fenster mit Natursteingewänden und Klappläden

Fensterdetail an Nebenfassade mit Akzentfarbe Sprossenfenster mit Holzläden
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§ 11 Fensterausbildung
(1) Fensteröffnungen sind rechteckig im stehenden For-
mat auszuführen. 
(2) Fenster dürfen weder in den Sockel noch in die 
Dachfläche einschneiden.
(3) Einzelfenster mit einem lichten Maß der Fenster-
öffnung von mehr als 0,85 m Breite sind grundsätzlich 
mehrflügelig auszuführen oder vertikal glasteilend zu 
gliedern. Größere Fensterelemente, z.B. für Terrassen 
und Loggien, oder bodentiefe Fenster („französische 
Fenster“) müssen auf die Gesamtfassade abgestimmt 
und entsprechend gegliedert sein.
(4) Als Materialien sind Holzfenster sowie Verbundmate-
rialien (Holz- Alu – Fenster) sowie Kunststofffenster mit 
schmaler Profilierung zulässig. Gem. § 2 Abs. 4 gelten 
für Einzeldenkmale i.d. Regel höhere Anforderungen an 
Gestaltung und Detailausführung von Fenstern.
(5) Für die Fensterprofile sind gedeckte oder natürliche 
Farbtöne zulässig. Grelle Farben sind nicht zulässig. Die 
Farbe der Fensterprofile ist auf die Gestaltung der Fas-
sade abzustimmen. 
(6) Glasbausteine, Strukturglas und Butzenscheibeni-
mitationen sind nicht zulässig. Nicht zugelassen sind 
flächige Beklebungen der Fensterflächen. Aufgeklebte 
Sprossen sind nicht zulässig. Sog. „Wiener Sprossen“ 
(Zweiteilige Scheinsprossen innen und außen) sind 
zulässig.
(7) Zum Sonnen- und Wetterschutz sind bevorzugt 
Schiebe- oder Klappläden zu verwenden. Historische 
Fensterläden sind, soweit möglich, zu erhalten.
(8) An den Fassaden der ortsbildprägenden Raumkanten 
(siehe Anlage 2) sind Rollläden und Außenjalousien nur 
dann zulässig, wenn sie unter Putz oder fassadenbündig 
eingebaut werden. Sie sind der Farbe der Fassade anzu-
passen bzw. mit dem Farbkonzept der Fassade abzu-
stimmen. Vor die Fassade tretenden Konstruktionen 
oder aufgesetzte Kästen sind nicht zulässig.
(9) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss in stehenden 
bis quadratischen Formaten zulässig. Bei der Festle-
gung der Breite ist auf die Fassadengliederung in den 
Obergeschossen Bezug zu nehmen bzw. die Fensterflä-
che entsprechend konstruktiv zu gliedern. Bezüglich 
Farbe, Material und Gestaltung von Schaufenstern gel-
ten die gleichen Bestimmungen wie für sonstige Fen-
ster. Zusätzlich sind beschichtete Metallrahmen (nicht 
eloxiert o.ä.) zulässig.

Fensterausbildung

Format, Teilung und Material eines Fensters sind we-
sentliche Gestaltungselemente der Fassade und be-
einflussen, zusammen mit Läden, Rollläden, Markisen 
etc. die Wirkung eines Gebäudes auf das Ortsbild. Der 
Ausgestaltung der Fenster kommt bei Sanierungsmaß-
nahmen und Neubauten somit eine große Bedeutung zu. 
So können z.B. an historischen Gebäuden Fenster als 
Kastenfenster ertüchtigt werden, um den energetischen 
Anforderungen zu genügen und trotzdem das historische 
Erscheinungsbild zu bewahren.

Die Fenster haben traditionell ein stehendes Rechteck-
format. In Mainstockheim sind sie sind üblicherweise 
ein- oder zweiflügelig und haben oft eine Sprossentei-
lung oder sind als Galgenfenster ausgeführt. Bei beson-
deren Anwesen oder repräsentativen Bauten (z.B. Mühl-
weg Nr. 10) findet man als Sonderform auch mehrflüge-
lige Fenster.

Die Fenster in Putz- und Natursteinfassaden sind meist 
mit Steingewänden oder Putzfaschen, bei Fachwerkge-
bäuden mit Holzbekleidung eingefasst und traditionell  
zum Schutz mit Klappläden (Schlagläden) aus Holz 
ausgestattet. Typisch sind weiß, grau oder in gedeckten 
Farben gestrichene oder naturbelassene bzw. lasierte 
Holzfenster mit schlanken Profilen. 

Vor die Fassade gesetzte oder farblich auffällig gestal-
tete Rolladenkästen verfremden das Erscheinungsbild 
eines Hauses. Zum Schutz vor Sonne und anderen Wit-
terungseinflüssen sind bevorzugt Fensterläden oder fas-
sadenbündige Jalousien einzusetzen. 

Negativbeispiel: nicht abgestimmte Fenstergestaltung, unpas-
sende Aufsatzrollos
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Moderner Eingang im historischen Ortskern

Historische Eingangstüre mit Belichtungsfenster

3.6 HAUSTÜREN UND EINGÄNGE

Nebeneingang

Beispiel: Vordach Glas
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Türen und Eingänge

Traditionelle Eingangstüren sind überwiegend aus Holz 
ohne Glasausschnitt. Zur Belichtung gab es ein über der 
Türe angebrachtes Fenster. Bei neueren Türen findet 
man meist einen in die Holztüre eingepasste Glasaus-
schnitte zur Sichtkontrolle und Belichtung.

Besonders größere Anwesen haben ornamental einge-
fasste Eingangsbereiche aus Naturstein. 

Die heute üblichen Elemente im Eingangsbereich wie  
Klingelbrett mit Sprechanlage, Briefkasten, Zeitungs-
rohr, Beleuchtung usw. sind traditionell nicht überlie-
fert. Besonders im historischen Ortskern ist somit eine 
zurückhaltende Gestaltung dieser Elemente angezeigt.

Beim Neueinbau von Hauseingangstüren soll auf offen-
sichtliche künstliche Materialien und modische Gestal-
tungselemente verzichtet werden. Wird eine neue Ein-
gangstüre bewusst modern gestaltet, so soll eine zurück-
haltende, zeitlose Formensprache gewählt werden.

Eingangsüberdachungen

Vordächer sind im Rahmen der traditionellen, regional-
typischen Bauweise im ländlich geprägten Ort so gut wie 
nicht zu finden. Bei den landwirtschaftlich geprägten 
Hofstellen wird die Hauseingangstüre nicht eigens her-
vorgehoben, wichtiger ist die Gestaltung der gesamten 
Straßenseite, teilweise mit Hofeingang und Toranlagen. 
Der Eingang zum Wohnhaus befand sich meist im Hof. 

Nur bei wenigen Anwesen betritt man das Wohngebäude  
ohne privaten Vorbereich direkt von der Straße. Sind Vor-
dächer über dem Eingang vorhandenen, so ist meist eine 
Holzkonstruktion mit Deckung ähnlich der des Haupt-
daches vorzufinden. 

Werden neue Eingangsüberdachungen angebracht, so 
sollen sich diese an die Gestaltung der Fassade anpas-
sen. Denkbar sind auch moderne und „schnörkellos“ 
ausgeführte Glasdächer, die sich in der Fassade optisch 
deutlich unterordnen. 

§ 12 Haustüren und Eingänge
(1) Straßenseitige Haustüren müssen in Holz, Stahl bzw. 
Holz-Glas-Kombinationen ausgeführt werden. Bei neuen 
Türen ist nur eine schlichte Gestaltung ohne Dekorele-
mente zulässig.
(2) Vordächer und Eingangsüberdachungen sind in 
ihrer Maßstäblichkeit als untergeordnetes Bauteil dem 
Hauptgebäude anzupassen.
(3) Die Verwendung von Kunststoffen als Überdachung 
oder flächige Verkleidung z. B. als seitlicher Wetter-
schutz ist nicht zulässig.
(4) Markisen sind auf der der Straße zugewandten Fas-
sade nicht zulässig. 

Negativbeispiel: Unpassende Eingangtüre in historischem 
Gebäude
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3.6 AN- UND VORBAUTEN

Balkon als leichte Metallkonstruktion

Anbau mit überdachtem Freisitz

Laubengang als Holzkonstruktion im Hof
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Die Wohnhäuser verfügten früher üblicherweise nicht 
über einen Freisitz in den oberen Geschossen. Loggien, 
Balkone und Terrassen wurden meist in späterer Zeit an-
gebaut. Umso wichtiger ist es, dass diese nachträglich 
hinzugefügte Elemente den Charakter des Gebäudes 
nicht verfremden und sich der vorhandenen, überliefer-
ten Gestaltung unterordnen. 

Oftmals wirken neue Anbauten wie Balkone oder Vordä-
cher durch die Verwendung von modernen Materialien 
(Kunststoffe) oder ortsfremder Gestaltungen störend im 
Ortsbild und deshalb an den wesentlichen ortsbildprä-
genden Fassaden nicht gewünscht. 

Untypisch sind Elemente wie Kunststoff, Glas oder Me-
tall als dominierende Materialien sowie flächige Verklei-
dungen aus Kunststoff oder Metall.

Negativbeispiel: Anbau und Balkon dominieren die Fassade, 
unpassende Einhausung

§ 13 Balkone, Erker, Loggien, Terrassen
(1) An den Fassaden der ortsbildprägenden Raumkanten 
ist die Neuerrichtung von Balkonen, Loggien, Terrassen, 
Lauben, Erkern und Wintergärten nicht zulässig. 
(2) Brüstungen und Absturzsicherungen von Balkonen, 
Loggien oder Terrassen sind als Holzkonstruktion mit 
senkrechter Lattung, oder als handwerklich gefertigte 
Metallkonstruktion (z.B. geschmiedet oder aus Guss-
eisen) ohne flächige Verkleidungen oder Hinterspan-
nungen mit senkrechten Stäben auszuführen.
(3) Die Verwendung von Kunststoffen als Überdachung 
oder flächige Verkleidung z.B. von Überdachungen oder 
Brüstungen, ist nicht zulässig.

Negativbeispiel: nachträglich angebauter Balkon stört histori-
sche Fassade
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3.7 SONSTIGE FASSADENDETAILS

Schmuckdetail an historischem Gebäude

Ausleger Gasthaus

Eckquaderung in Naturstein

Beschriftung auf Fassade
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Werbeanlagen

Werbeschilder und Schriftzüge an der Fassade sind bei 
Ladengeschäften und Gastronomiebetrieben ein wich-
tiger Teil des Außenauftritts, jedoch sind gerade im 
historischen Umfeld die Belange des Ortsbildes höher 
zu bewerten als der Wunsch nach möglichst auffälligen 
Werbeanlagen.

In früherer Zeit wurden Beschriftungen oft plastisch in 
die Putzfassade eingebettet. Im historischen Umfeld  
sind Schriftzüge und Logos als auf die Wandfläche auf-
gemalte oder aufgesetzte Buchstaben aus Metall, Stuck 
oder Glas mit dezenter Beleuchtung passend.

Werbeanlagen müssen sich harmonisch in die Gebäude-
fassade und das Straßenbild einfügen und sich nach den 
Proportionen der jeweiligen Fassade richten. Sie dürfen 
das Erscheinungsbild der Gebäude und das Straßenbild 
nicht negativ beeinträchtigen und den historischen Cha-
rakter der Umgebung nicht stören.

Grelle Farben, blendende oder bewegliche Lichtwer-
bungen oder flächige Werbeanlagen sowie beklebte 
Fensterflächen und Markisen in bunten Farben oder mit 
Werbeaufdrucken wirken nachhaltig störend und über-
formen und verfremden die traditionellen Bauweisen.

Schmuckdetails an der Fassade

Schmückende Details findet man in Mainstockheim 
an einigen historischen Gebäuden, z.B. Eckquade-
rungen aus Naturstein, Nischen für Heiligenfiguren oder 
Schmuckdetails am historischen Gebäuden. Sie verlei-
hen dem Ortsbild seinen typischen Charakter und sollen 
auch bei der Sanierung von Gebäuden erhalten oder wie-
der eingebaut werden.

§ 14 Werbeanlagen  und sonstige Fassadendetails
(1) Werbeanlagen in jeder Art und Größe sind geneh-
migungspflichtig. Von der Genehmigungspflicht aus-
genommen sind nur Haus- und Büroschilder im Erdge-
schossbereich, die flach an der Wand anliegen und eine 
Größe von 30 x 30 cm nicht überschreiten.
(2) Wichtige konstruktive und gestalterische Merkmale 
des Gebäudes bzw. der Fassade, auch historische Zei-
chen und Inschriften, müssen erhalten werden und dür-
fen von werbeanlagen nicht verdeckt werden. 
(3) Ausleger sind zulässig, wenn es sich um künstlerisch 
gestaltete, handwerklich gefertigte, die Durchsicht nicht 
wesentlich hemmende Hinweisschilder in der Art histo-
rischer Wirtshausschilder (Nasenschilder) handelt.
(4) Farbe, Schrift und Zeichen der Werbeanlagen sind 
auf den Charakter des Gebäudes, insbesondere auf die 
Fassade, abzustimmen.
(5) Zugelassen sind Werbeanlagen nur an der Stätte 
der Leistung (Betriebs- und/oder Ladenräume). Ausge-
nommen sind Hinweise durch Sammelhinweissysteme 
(Beschilderungssysteme der Kommune).
(6) Nicht zugelassen sind Werbeanlagen mit grellen, 
schillernden Farben und Leuchtfarben. Nicht zugelas-
sen sind selbstleuchtende durchscheinende Werbeanla-
gen (Leuchtkästen etc.) sowie Anlagen mit Wechsellicht 
und Anlagen mit Blendwirkung. Dies gilt auch für Wer-
beanlagen, die innen im Schaufenster angebracht sind. 
Nicht zugelassen sind bewegliche Werbeträger, wie z.B. 
Fahnen (auch als Aufsteller), Windräder und Ballons. 
Nicht zugelassen sind Beklebungen von Schaufenstern 
von innen oder außen.
(7) Sind mehrere werbeberechtigte Nutzer in einem 
Gebäude, so sind die Werbeanlagen gestalterisch aufei-
nander abzustimmen.

Negativbeispiel: Beklebtes Fenster und verschiedenartige 
Gestaltungselemente im Eingang zur Gastronomie

Negativbeispiel: wenig hochwertige Werbung an der Fassade
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3.8 TORE UND HOFABSCHLÜSSE ZUR STRASSE

Metalltor mit Holzverkleidung als Hofabschluss

Modernes Tor in zurückhaltender Gestaltung

Historische Pforte in den Garten Tor mit Natursteinpfosten
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Hofabschluss zum Straßenraum

In Mainstockheim ist meist ein geschlossenes Straßen-
bild mit an die Straße heranreichende Bebauung vor-
zufinden. Bei größeren Hofanlagen wird der Straßenab-
schluss in der Regel durch die Toranlage zum Hof gebil-
det. Bei traufständigen Häusern ist die Hofeinfahrt oft 
als Durchfahrt ins Gebäude integriert und mit einem Tor 
verschlossen. Die Hofeinfriedung hat somit eine hohe 
Bedeutung für das traditionell überlieferte Ortsbild und 
ist zu erhalten oder durch eine geeignete neue Anlage 
zu ersetzen. 

Die Toranlagen haben meist ein großes Einfahrtstor und 
eine separate Pforte für Fußgänger. Hoftore sind traditio-
nell als Holzkonstruktion ausgeführt. Gemauerte Einfrie-
dungen sind entweder aus Naturstein ausgeführt oder 
verputzt. Sie haben oft eine Überdachung bzw. Mauer-
abdeckung aus Ziegeln zum Schutz vor Witterungsein-
flüssen. 

Verkleidungen von Einfriedungen mit Fliesen sind orts-
untypisch. Bei der Verwendung von Naturstein ist ein-
heimischer Stein wie Buntsandstein oder Muschelkalk 
zu verwenden.

Das Ortsbild nachhaltig störend sind Torverkleidungen 
aus Kunststoff, in glänzenden grellen Farben oder eine 
bewusst modische Gestaltung, z.B. mit Zierelemente 
aus Blech, Edelstahl oder Kunststoffen. Auch die Hin-
terspannung von Toren, z.B. mit Kunststoffen, ist dem 
historischen Ortsbild nicht angemessen.

§ 15 Tore und Hofabschlüsse zur Straße
(1) Tore und Eingangspforten sind in Holz auszuführen. 
Zulässig sind zudem handwerklich gefertigte Toranlagen 
(z.B. geschmiedet oder aus Gusseisen). Mauerpfeiler 
von Toranlagen sind in Naturstein oder verputztem Mau-
erwerk auszuführen.
(2) Garagentore auf der der Straße zugewendeten Gebäu-
deseiten sind in Holz auszuführen. Bei Einfahrten ab 4 
m Breite sind die Tore baulich zu unterteilen.
(3) Nicht zugelassen sind für Tür- und Toranlagen 
durchlässige Gitterkonstruktionen mit Sichtblenden aus 
Kunststoff oder Bespannungen sowie Anlagen mit Holzi-
mitationen jeglicher Art.

Negativbeispiel: Hoftor aus Metall in unpassender Farbe und 
Gestaltung
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3.9 EINFRIEDUNGEN VON GÄRTEN

Gartenseite mit Holzzaun

Grundstückseinfriedung aus Metall

Holzzaun auf MauersockelSonderfall: Mauer als Einfriedung historischer Grünbereiche
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Einfriedungen von Gärten und Freibereichen

Einfriedungen von Gärten (oder zu anderen Grünräumen 
bzw. Nachbargrundstücken) erfolgen typischerweise 
durch einen einfachen Holzlattenzaun oder handwerk-
lich gefertige Metallzäune. Außerhalb der historischen 
Ortsmitte bzw. als Abgrenzung zu Landschaft sind häufig 
Maschendrahtzäune zu finden. 

Stahlgittermatten als Grundstücksabgrenzung werden 
eher in den neueren Baugebieten verwendet, für den 
historische Ortskern stellen sie keine geeignete Ein-
friedung dar und wirken, gerade ohne ausreichende 
begleitende Bepflanzung, störend. Einfriedungen oder 
ein Sichtschutz aus Gabionen oder ähnliche Konstruk-
tionen stellen einen deutlichen Fremdkörper im histo-
risch gewachsenen Ortsbild dar. Auch die Bespannung 
von Zäunen mit Textilien oder Bambusmatten sowie das 
Einflechten von Sichtschutzfolien in die Einfriedungen 
wirkt wenig hochwertig, künstlich und stört das Ortsbild. 

 

§ 16 Sonstige Einfriedungen 
(1) Einfriedungen und Hofabschlüsse zum öffentlichen 
Straßenraum sind als Mauern aus Naturstein, als ver-
putztes Mauerwerk mit Kronenabschluss, als Holzzäune 
mit senkrechter Lattung, oder als handwerklich gefer-
tigte Metallzäune (z.B. geschmiedet oder aus Gussei-
sen) ohne flächige Verkleidungen mit senkrechten Stä-
ben auszuführen.
(2) Stützmauern zum öffentlichen Straßenraum sind 
als Natursteinmauer oder verputztes Mauerwerk herzu-
stellen. Verkleidungen von Stützmauern aus Kunststein 
(z.B. Waschbeton), Fliesen oder sonstigen künstlichen 
Werkstoffen (z.B. Faserzementplatten) sind nicht zuläs-
sig. Zulässig ist eine Begrünung der Stützmauern und 
das Anbringen dazu notwendiger Rankhilfen. 
(3) Sonstige Einfriedungen, die von öffentlichen Stra-
ßenraum aus sichtbar sind, sind mit natürlichen Mate-
rialien wie Holz, Naturstein bzw. in gedeckten Farben 
passend zur Gestaltung des Gebäudes auszuführen. 
Zulässig sind ebenso handwerklich gefertigte Metall-
zäune (z.B. geschmiedet oder aus Gusseisen) mit senk-
rechten Stäben sowie Maschendrahtzäune. Die Gesamt-
höhe darf 2,00 m nicht überschreiten.
(4) Nicht zugelassen für alle Arten von Einfriedungen oder 
Mauern sind Verkleidungen mit Ziegelstein, Spaltriem-
chen, Betonpalisaden, Waschbeton oder Faserzement-
platten. Flächige Verkleidungen von Einfriedungen wie 
z.B. Bespannungen von Zäunen sind nicht zulässig. 
Nicht zulässig sind ebenfalls Einfriedungen aus Gabi-
onen oder ähnliche Konstruktionen.

Negativbeispiel: Hinterspannung aus Kunststoff Negativbeispiel: Gabionen
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3.10 GRÜN IM ORT, GÄRTEN UND FREIFLÄCHEN

Garten im Hof

Fassadenbegrünung

Bedeutung von Begrünungsmaßnahmen für das Klein-
klima

Bepflanzungen im Ortskern, ob als privater Garten oder 
als Gestaltungselement im öffentlichen Raum, haben 
nicht nur eine gestalterische Funktion, sondern tragen 
wesentlich zur Verbesserung des Ortsklimas bei. Pflan-
zen haben Einfluss auf das Klima im Ortsinneren durch 
Regenwasserspeicherung, Verdunstungskühle, sie be-
schatten und schützen vor direkter Sonneneinstrahlung 
und Aufheizung, sie tragen zur Luftreinigung bei, neh-
men Kohlendioxid auf und produzieren Sauerstoff.

Laubbäume filtern und binden Staub und Luftschad-
stoffe, sie bieten zahlreichen Insekten-, Vogel- und Säu-
getierarten Nahrung und Lebensraum. Bis ein Baum 
diese Aufgabe in größerem Umfang übernehmen kann, 
vergehen nach Studien der TU München jedoch Jahr-
zehnte. Eine ca. 80-jährige Linde erbringt demnach die 
zehnfache Verdunstungsleistung als ein etwa 20 Jahre  
alter Baum. Deshalb sollten vorhandene Bäume beson-
ders im besiedelten Raum geschützt und erhalten wer-
den. 

Fassadenbegrünung

Im eher steinernen Umfeld des zur Straße hin dicht  
bebauten historischen Ortskerns ist die Fassadenbegrü-
nung ein wichtiges Gestaltungselement, um dem Orts-
bild Leben zu verleihen und den Wechsel der Jahres-
zeiten auch in der Ortsmitte direkt erlebbar zu machen. 
Die Begrünung der Fassaden stellt eine flächensparende 
und relativ kostengünstige Maßnahme zur Aufwertung 
des Freiraums dar und trägt positiv zur Gestaltung des 
Ortsbildes bei. 

In der Region sind sowohl selbstklimmende Pflanzen wie 
z.B. Wilder Wein als auch Schling- und Rankpflanzen, 
die ein Spalier an der Fassade als Kletterhilfe benötigen, 
verbreitet. Steht keine eigene Grünfläche vor der Fassa-
de zur Verfügung, muss im öffentlichen Straßenraum für 
die Wurzelung der Kletterpflanzen ein entsprechendes 
Beet geschaffen werden.

Höfe, Gärten und Freiflächen

Private Grünflächen steigern die Wohnqualität und sind 
auch aus ökologischen Gründen von großer Bedeutung. 

Viele kleinere private Freiflächen sind durch Pflaster 
oder Asphaltbelag versiegelt, meist liegt dies an einer 
früheren landwirtschaftlichen oder gewerblichen Nut-
zung, die ein Befahren der Hoffläche notwendig machte. 
Bei Neugestaltungen von Freiflächen im privaten Be-
reich sind großflächige Versiegelungen heute nicht mehr 
gerechtfertigt und sollen zugunsten des Ortsklimas auf 
das notwendige Mindestmaß reduziert werden.

Vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbare private 
Einfahrten und Hofflächen leisten einen wichtigen Bei-
trag zum Ortsbild und sollen entsprechend gestaltet wer-
den, z.B. mit einem Belag in Naturstein oder Betonstein 
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§ 17 Bepflanzung, private Grün- und Freiflächen
(1) Die Anlage von Flächen mit Stein-, Schotter-, Kies- 
oder ähnlichen Materialschüttungen ist mit Ausnahme 
einer maximal 0,50 m breiten Gebäudetraufe nicht 
zulässig. Auch dauerhafte Folienabdeckungen sind 
unzulässig, Teichfolien sind nur bei permanent was-
sergefüllten Gartenteichen zulässig. Steingärten nach 
historischem Vorbild sind zulässig.
(2) Von öffentlicher Fläche einsehbare Zuwege, Ein-
fahrten, Hof- und Restflächen sind mit Naturstein oder 
Betonsteinen in Natursteinoptik zu pflastern. Die befe-
stigten Flächen sind auf das unbedingt notwendige Maß 
zu reduzieren.

in Natursteinoptik.

In Mainstockheim sind besonders abseits der Haupt-
straße vereinzelt kleinere Vorgärten zu finden, die bei 
einer entsprechenden Bepflanzung wesentlich zu einem 
attraktiven Ortsbild beitragen.

Bepflanzung

Untypisch für die Region ist in den Gärten die Verwen-
dung von Nadelgehölzen sowie reine Ziergärten oder Ra-
senflächen ohne Funktionszuweisung. Hecken aus Thu-
ja oder Kirschlorbeer bieten heimischen Insekten keine 
Nahrung, wodurch auch Vögel keine Nahrung in diesen 
Hecken finden. Der Kirschlorbeer zählt zudem zu den in-
vasiven Neophyten (Pflanzenarten, die als Zierpflanzen 
meist aus anderen Kontinenten eingeführt wurden und 
sich nun in der freien Natur auf Kosten unserer einhei-
mischen Arten etablieren).

Auch die Ausbildung von Schottergärten mit Stein-, 
Schotter-, Kies- oder anderen Materialschüttungen wirkt 
störend auf das Ortsbild und ist besonders im Hinblick 
auf Klimaerwärmung und Artenschutz abzulehnen.

Vielmehr sollte es Ziel sein, mit einer standortgerechten 
und möglichst insektenfreundlichen Pflanzenwahl zur 
Aufwertung und Auflockerung des Ortsbildes und der Si-
cherung von Lebensräumen beizutragen. 

-- Bäume für den Hof oder Hausgarten: v.a. traditio-
nelle heimische Laubbaumarten (z.B. Sommer- oder 
Winterlinde) oder Obstgehölze

-- Strauchpflanzungen: standortgerechte Blüten- und 
Fruchtgehölze, möglichst freiwachsend

-- Fassadenbegrünung: v.a. Verwendung traditioneller 
arten wie Weinreben oder Rosen, Spalierobst

-- Pflanzflächen: standortgerechte Stauden und ein-
jährige Sommerblumen, in Anlehnung an traditio-
nelle Bauerngärten

Historische Grünbereiche in Mainstockheim

Neben der Gartenanlage des Ebracher Hofs sind in Main-
stockheim noch Teile des einstigen Grüngürtels hinter 
den Hofstellen am Ortsrand erhalten. Diese historisch 
überlieferten Grünbereiche stellen wichtige, den Ort 
gliedernde und von den Bewohnern nutzbare Grünbe-
reiche dar. Sie sind Zeugen der historischen Ortsstruktur 
und ihr Erhalt dient der Verbesserung des Ortsbildes und 
des Ortsklimas.

Negativbeispiel: Großflächige Versiegelung des Hofes

Negativbeispiel: Schotter, Minimalbegrünung
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Energetische Sanierung

Bei der energetischen Sanierung von ortsbildprägenden 
oder denkmalgeschützten Gebäuden ist es sinnvoll, ein 
Konzept aufzustellen, welches die Senkung des Ener-
gieverbrauches mit der Beibehaltung des Charakters der 
Bausubstanz in Einklang bringt.

Schwachstellen von Gebäuden aus einer Bauzeit vor den 
1980er Jahren aus energetischer Sicht sind:

•• Fehlende Dämmung der Fassade, oftmals auch der 
Kellerdecke, der obersten Geschossdecke und des 
Dachstuhls

•• Baukonstruktiv bedingte Wärmebrücken, z.B. Rolla-
denkästen

•• Auskragenden Geschossdecken für Balkone

•• Veraltete Heizanlagen, fehlende Dämmung der Lei-
tungen

•• Teilweise noch Einfachverglasungen bei Fenstern 
und Türen

Um gezielt die Schwachstellen des jeweiligen Objektes 
beheben zu können, kann eine detaillierte Energiebera-
tung sinnvoll sein. Die höchsten Energieverluste in Alt-
bauten sind jedoch erfahrungsgemäß über die Außen-
wände sowie die Fenster zu verzeichnen. Eine energe-
tische Sanierung der Außenhaut des Gebäudes senkt 
also die laufenden Kosten deutlich und leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes.

Fassadendämmung

Eine wichtige Maßnahme zur energetischen Moderni-
sierung ist grundsätzlich die Dämmung der Fassade. 
Die Anbringung einer Außendämmung kann jedoch die 
Gestaltung der Fassade durch Verändern der Proporti-
onen sowie Überdecken von prägenden Fassadendetails 
nachhaltig beeinträchtigen. Bei denkmalgeschützten 
oder ortsbildprägenden Gebäuden mit historischen Fas-
sadendetails ist von einer Außendämmung abzuraten. 
Eine Beratung durch einen Energieberater wird hier 

3.11 ENERGETISCHE SANIERUNG, SOLARE ENERGIE

Mögliche Anordnung von Modulfeldern

So nicht:

SolarziegelBeispiel für nicht störende Solaranlage
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empfohlen, der eine denkmalgerechte Lösung für den 
Einzelfall findet z. B. in Form einer Innendämmung. Als 
Kompensation kann die Nutzung regenerativer Energien 
zur Deckung des restlichen Energiebedarfes dienen.

Nutzung solarer Energie

Die Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger 
Baustein für die Gebäudesanierung. Die Nutzung solarer 
Energie, besonders Solar- und PV-Anlagen auf Dachflä-
chen, wird im historischen Umfeld jedoch häufig kon-
trovers diskutiert und oftmals als Fremdkörper in der 
historischen Dachlandschaft empfunden. Vor dem Hin-
tergrund des Klimawandels nimmt die Bedeutung der 
solaren Energiegewinnung zu und muss auch bezüglich 
des Ortsbildes neu bewertet und gewichtet werden. 

Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung und Hei-
zungsunterstützung tragen wesentlich zu einer Verbes-
serung der Energiebilanz bei Altbauten bei. Als Bestand-
teil der stationären Haustechnik leisten sie einen wich-
tigen Beitrag zur Nutzung regenerativer Energien sowie 
zur CO2 - Einsparung. 

Generell ist jedoch im Bereich des historischen Ortskerns 
von Mainstockheim ein sensibler Umgang mit flächigen 
Anlagen zur solaren Energiegewinnung (Stromerzeugung 
und Brauchwassererwärmung) erforderlich. So sollen für 
die vom öffentliche Straßenraum aus einsehbaren Dach-
flächen grundsätzliche Regelungen zur Größe und An-
ordnung von Modulen zur solaren Energiegewinnung auf 
Dachflächen getroffen werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Module zusammen-
hängend und ohne Aussparungen oder Versätze und in 
gleichgerichteter Reihung angeordnet werden, um die 
gewünschte ruhige Dachlandschaft möglichst wenig zu 
stören. Eine sorgfältige Konzipierung der Modulanord-
nung ist notwendig, um das Bild einer ruhig gestalteten 
Dachlandschaft nicht zu beeinträchtigen.

§ 18 Technische Einrichtungen an Dach und Fassade
(1) Solar- und Photovoltaikanlagen (Warmwasserberei-
tung, Stromerzeugung, Unterstützung des Heizsystems) 
auf Dachflächen an den ortsbildprägenden Raumkanten 
müssen folgenden Anforderungen entsprechen: 
-- Es sind nur schwarze Module ohne Umrandung mit 

schwarzer Unterkonstruktion sowie Module und 
Konstruktionselemente in gleicher Farbe mit der 
Dachdeckung (z.B. Ziegelrot) zulässig. 

-- Außerdem zulässig sind überall Solardächer und 
Solarziegel (in die Dachhaut integrierte Module) in 
schwarz oder der Farbe der Dacheindeckung. 

-- Es sind ausschließlich rechteckige Modulfelder in 
gleichmäßiger Reihung der Module ohne Ausspa-
rungen oder Versätze zulässig. 

-- Die Anordnung der Modulfelder hat firstparallel auf 
der jeweiligen Dachfläche zu erfolgen. 

-- Alle Module sind gleich auszurichten. Ein Wechsel 
der Verlegerichtung (hochkant / quer) ist innerhalb 
einer Dachfläche nicht gestattet. 

-- Eine Aufständerung der Module ist nicht zulässig.
Gem. § 2 Abs. 4 gelten für Einzeldenkmale i.d. Regel 
höhere Anforderungen für die Anbringung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen. Hier ist im Einzelfall eine Abstim-
mung mit der Denkmalschutzbehörde notwendig.
(2) Parabolantennen, Kabelstränge, Mobiltelefonmasten 
o.ä. und technische Anlagen wie z.B. zur Kühlung und 
Lüftung sowie Wärmepumpen sind bei den ortsbildprä-
genden Raumkanten nur auf den Gebäudeseiten (Dach 
und Fassade) erlaubt, die vom öffentlichen Verkehrs-
raum aus nicht einsichtig sind. 
(3) Antennenschüsseln sind farblich der jeweiligen 
Dachhaut anzupassen.
(4) Entlüftungsgitter sind, soweit vom öffentlichen Ver-
kehrsraum einsehbar, in Material und Farbe der Fassade 
anzupassen.
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4. GELTUNGSBEREICH

Geltungsbereich der Gestaltungssatzung: orange
Umgriff des Sanierungsgebietes: schwarz  
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ANHANG  1: HINWEISE  ZUR FöRDERUNG

Fördermöglichkeiten

Förderung  im Rahmen  des Denkmalschutzes,  ein-

schließlich  Entschädigungsfonds,

Ansprechpartner:  Landratsamt  Kitzingen,  Untere  Denk-

malschutzbehörde

Wohnungsbauförderung,

Ansprechpartner:  Landratsamt  Kitzingen

Wichtige  Hinweise  zur Förderung

Sämtliche  Förderungen  können  nur dann  gewährt  wer-

den,  wenn  die  entsprechenden  Anträge  vor Maßnahmen-

beginn  gestellt  und  bewilligt  sind.  Ein vorzeitiger  Baube-

ginn  ist förderschädlich!

Bereits  durchgeführte  Maßnahmen  können  nicht  geför-

dert  werden.

Bei  sämtlichen  Fördermaßnahmen  besteht  kein  An-

spruch  auj Fördermittel,  da diese  immer  nur im Rah-

men der vorhandenen  Haushaltsmittel  gewährt  werden

können.

Steuerabschreibungen  gem.  § 7h EStG (Sanierungsge-

biet)  und  % 7i EStG  (Baudenkmale)

Nur  in  Sanierungsgebieten  bzw.  bei  denkmalge-

schützten  Gebäuden  möglich

Bedarf einer vorherigen verbindlichen AbklärunB  mit
der  Gemeinde  Mainstockheim  über  die  Verwaltungs-

gemeinschaft  Kitzingen  (z.B.  im Rahmen  einer  Sa-

nierungsvereinbarung)

Bei  Steuerabschreibungen  besteht  ein  Rechtsan-

spruch,  wenn  vorher  entsprechende  Vereinbarungen

getroffen  wurde.  Fragen  zur  Steuerabschreibung

sollten  vorab  mit  einem  Steuerberater  besprochen

werden.

Ansprechpartner

Gemeinde Mainstockheim über die Verwaltungs@emein-
schaft  Kitzingen

Friedrich-Ebert-Straße  5

97318  Kitzingen

Landratsamt  Kitzingen

Kaiserstraße  4

97318  Kitzingen

www.kitzingen.de

09321  i g;s-o

Untere  DenkmaIschutzbehörde

Kaiserstraße  4

97318  Kitzingen

www.kitzingen.de

09321  I 928-0
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